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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Klassische und Christliche Archäologie  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
vom 24.04.2015 

 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 
16.09.2014 (GV. NRW. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
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§ 1 
Geltungsbereich der Masterprüfungsordnung 

Diese Masterprüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäo-
logie an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 
 
 

§ 2 
Ziel des Studiums und Zweck der Prüfung 

(1) Das Masterstudium soll den Studierenden, aufbauend auf ein abgeschlossenes grund-
ständiges Studium, vertiefte wissenschaftliche Grundlagen, sowie unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der Berufswelt, Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden in den Berei-
chen der Klassischen Archäologie und der Christlichen Archäologie so vermitteln, dass sie 
zur selbständigen und verantwortlichen Beurteilung komplexer wissenschaftlicher Prob-
lemstellungen und zur praktischen Anwendung der gefundenen Lösungen befähigt werden. 

 
(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die Anwen-

dung in der Berufspraxis, insbesondere auch im Bereich von Forschung und Lehre, erfor-
derlichen Kenntnisse erworben haben. 

 
(3) Im Hinblick auf den angestrebten Abschluss werden Englischkenntnisse sowie Kenntnisse 

einer weiteren modernen Fremdsprache dringend empfohlen. 
 
 

§ 3 
Mastergrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad eines „Master of Arts“ 
(M.A.) verliehen. 
 
 

§ 4 
Zugang zum Studium 

Der Zugang zum Studium richtet sich nach der „Zugangs- und Zulassungsordnung für den Mas-
terstudiengang Klassische und Christliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-
Universität“ in der jeweils aktuellen Fassung. 
 
 

§ 5 
Zuständigkeit 

(1) 1Für die Organisation der Prüfungen im Masterstudiengang Klassische und Christliche Ar-
chäologie ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat des Fachbereichs 08 (Geschich-
te/Philosophie) zuständig. 2Die Zuständigkeit beinhaltet auch die Entscheidung über Wi-
dersprüche. 
 

(2) Die Dekanin/Der Dekan/Das Dekanat kann Mitglieder des Fachbereichs mit der Erfüllung 
der Aufgaben im Bereich der Prüfungsorganisation beauftragen. 

 
(3) Die Geschäftsstelle für die Dekanin/den Dekan ist das Prüfungsamt. 
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§ 6 
Zulassung zur Masterprüfung 

(1) 1Die Zulassung zur Masterprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Masterstudiengang 
Klassische und Christliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität. 2Sie 
steht unter dem Vorbehalt, dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. 

 
(2) Soweit die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen davon abhängig ist, dass die 

Bewerberin/der Bewerber über bestimmte Kenntnisse, die für das Studium des Faches er-
forderlich sind, verfügt, ist dies in den dieser Ordnung als Anhang beigefügten Modulbe-
schreibungen geregelt. 

 
 

§ 7 
Regelstudienzeit und Studienumfang, 

Gliederung des Studiums 

(1) 1Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt zwei Studienjahre. 2Ein Stu-
dienjahr besteht aus zwei Semestern. 

 
(2) 1Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 Leistungspunkte zu erwerben. 

2Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung der/des Studieren-
den. 3Sie umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit des Selbststudi-
ums, den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorbereitungen einschließlich Abschluss- und 
Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. 4Für den Erwerb eines Leistungspunkts 
wird insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde gelegt. 5Der Arbeitsaufwand für 
ein Studienjahr beträgt 1800 Stunden. 6Das Gesamtvolumen des Studiums entspricht ei-
nem Arbeitsaufwand 3600 Stunden. 7Ein Leistungspunkt entspricht einem Credit-Point 
nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 

 
 

§ 8 
Studieninhalte 

(1) Das Masterstudium im Studiengang Klassische und Christliche Archäologie umfasst das 
Studium folgender Module nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten 
Modulbeschreibungen: 

 
Pflichtmodule: 
Modul 1:  Aufbau (Advanced) 
Modul 2:  Sprache (Language) 
Modul 7:  Interdisziplinäre Studien (Interdisciplinary Studies) 
Modul 8:  Praxis (Practical Training) 
Modul 9: Abschluss (Degree Studies) 
 
Wahlpflichtmodule: 
Modul 3: Themenmodul I a: Griechische Welt (Greek World) 
Modul 4: Themenmodul II a: Römische Welt (Roman World) 
oder 
Modul 5: Themenmodul I b: Spätantike (Late Antiquity) 
Modul 6:  Themenmodul II b: Frühmittelalter/Byzanz (Early Middle Ages/Byzantium) 
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(2) 1Das Masterstudium im Studiengang Klassische und Christliche Archäologie wird mit dem 
Schwerpunkt Klassische Archäologie oder Christliche Archäologie studiert. 2Die Studieren-
den legen ihren Studienschwerpunkt in Absprache mit dem Studienfachberater frühestens 
nach dem erfolgreichen Abschluss des Aufbaumoduls fest. 3Die Schwerpunktlegung erfolgt 
mit der Anwahl der entsprechenden Wahlpflichtmodule bei den Themenmodulen I und II. 
4Eine Änderung des Studienschwerpunktes ist spätestens zum Ende des zweiten Fachse-
mesters anzuzeigen und kann auf Antrag durch den Studienfachberater nach Beratung 
durch die jeweiligen Fachvertreter der beiden Fachrichtungen genehmigt werden. 5In Kon-
fliktfällen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 6Die Änderung des Studien-
schwerpunktes wird auf elektronischem Wege verbucht. 7Eventuell vorhandene Fehlversu-
che werden auf das neue Modul angerechnet. 8Wird der Schwerpunkt Klassische Archäolo-
gie gewählt, sind die beiden Wahlpflichtmodule 3 und 4, Griechische Welt (Greek World) 
und Römische Welt (Roman World), zu studieren. 9Wird der Schwerpunkt Christliche Archä-
ologie gewählt, sind die beiden Wahlpflichtmodule 5 und 6, Spätantike (Late Antiquity) 
und Frühmittelalter/Byzanz (Early Middle Ages/Byzantium), zu studieren. 10Der gewählte 
Schwerpunkt wird auf dem Zeugnis ausgewiesen. 

 
(3) 1Der erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums setzt im Rahmen des Studiums von Modu-

len den Erwerb von 120 Leistungspunkten voraus. 2Hiervon entfallen 25 Leistungspunkte 
auf die Masterarbeit. 

 
 

§ 9 
Lehrveranstaltungsarten 

Der Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie beinhaltet folgende Arten von 
Lehrveranstaltungen: 
 
1. Vorlesungen 

Vorlesungen vermitteln in Vortragsform Überblickswissen und dienen der zusammenhän-
genden Darstellung größerer Themenkomplexe oder der systematischen Darstellung eines 
Stoffgebietes vor dem Hintergrund neuester Forschungsdiskussionen. 

 
2. Vertiefungsseminare 

Seminare vermitteln unter Einbeziehung neuerer Forschungsergebnisse und Methodendis-
kussionen vertiefend die Fähigkeit zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten durch 
aktive Einbindung der Studierenden in mündlicher und schriftlicher Form. 

 
3. Übungen 

Übungen dienen der praxisbezogenen Vermittlung spezieller Kenntnisse, indem sie vertie-
fend bestimmte Quellengattungen, Sachbereiche und Teildisziplinen behandeln. 

 
4. Methodenlektüre 

1In der Methodenlektüre muss eine vorgegebene Auswahl an Literatur (ca. 1200 S.), selb-
ständig unter methodenanalytischen Gesichtspunkten bearbeitet werden. 2Die vorgegebe-
ne Literatur wird in regelmäßig stattfindenden Sitzungen, geleitet von Studierenden aus 
dem Promotionsstudiengang, kritisch besprochen. 
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5. Tutorium 

1Das Tutorium dient der praktischen Anwendung der in der Methodenlektüre erarbeiteten 
Kenntnisse anhand von konkreten Beispielen (Originalen, Abgüssen und Modellen) aus 
dem Bestand des Archäologischen Museums oder anhand von anderen Sammlungsbe-
ständen/Medien. 2Tutorium und Methodenlektüre finden daher jeweils im wöchentlichen 
Wechsel statt. 

 
6. Masterkolloquium 

Im Masterkolloquium werden Themen und Methoden der Masterarbeiten in Kleingruppen 
präsentiert und diskutiert. 

 
7. Sprachkurse 

Sprachkurse führen anhand eines Lehrbuches in Semantik, Morphologie und Syntax einer 
Fremdsprache ein. 

 
8. Archäologisches Praktikum 

Das Archäologische Praktikum führt in eine Vielzahl von archäologischen Tätigkeiten ein, 
z.B. in die Feldforschungs- und Ausstellungspraxis. 

 
9. Didaktisches Praktikum 

In dem Didaktischen Praktikum sind unterschiedliche Lehrformen vorgesehen, bei denen 
die Studierenden insbesondere im Umgang mit Studierenden anderer Studiengänge ihre 
eigenen didaktischen Fähigkeiten trainieren. 

 
 

§ 10 
Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich defi-
nierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen 
führen, welche in einem Lernziel festgelegt sind. 3Module können sich aus Veranstaltungen 
verschiedener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. 4Module setzen sich aus Veranstal-
tungen in der Regel eines oder mehrerer Semester - auch verschiedener Fächer - zusam-
men. 5Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen können hinsichtlich der innerhalb eines 
Moduls zu absolvierenden Veranstaltungen Wahlmöglichkeiten bestehen. 

 
(2) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgelegt. 2Sie setzt sich aus den Prüfungsleis-

tungen im Rahmen der Module sowie der Masterarbeit zusammen. 
 
(3) 1Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten 

Studienleistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen vo-
raus. 2Er führt nach Maßgabe der Modulbeschreibungen zum Erwerb von 14–16 oder 30 
Leistungspunkten. 

 
(4) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von be-

stimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem ande-
ren Modul oder an mehreren anderen Modulen abhängig sein. 
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(5) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen 
von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder 
dem Bestehen einer Prüfungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 

 
(6) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es an-

geboten wird. 
 
 

§ 11 
Prüfungsleistungen, Anmeldung 

(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der ein-
zelnen Lehrveranstaltungen. 

 
(2) 1Innerhalb jedes Moduls ist mindestens eine Prüfungsleistung zu erbringen. 2Neben der 

oder den Prüfungsleistungen kann auch eine bzw. können auch mehrere nicht prüfungsre-
levante Studienleistung/en zu erbringen sein. 3Studien- oder Prüfungsleistungen können 
insbesondere sein: Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, (praktische) Übungen, 
mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. 4Studien- bzw. Prüfungsleis-
tungen sollen in der durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht wer-
den. 5Diese wird von der Veranstalterin/dem Veranstalter zu Beginn der Veranstaltung, in-
nerhalb derer die Studien- bzw. Prüfungsleistung zu erbringen ist, bekannt gemacht. 

 
(3) 1Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jede 

Lehrveranstaltung die Anzahl der in ihr zu erreichenden Leistungspunkte fest, die jeweils 
einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden je Punkt entsprechen. 2Die Summe der Leistungs-
punkte wird nur dann vergeben, wenn alle Studienleistungen erbracht und alle Prüfungs-
leistungen des Moduls bestanden wurden. 

 
(4) 1Die Modulbeschreibungen bestimmen die Prüfungsleistungen des jeweiligen Moduls in 

Art, Dauer und Umfang; sie sind Bestandteil der Masterprüfung. 2Prüfungsleistungen kön-
nen auf einzelne Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls 
oder auf ein ganzes Modul bezogen sein. 

 
(5) 1Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht prüfungsrelevanten Studienleistung 

setzt die vorherige Anmeldung durch elektronische Registrierung voraus. 2Die Anmeldefrist 
wird zentral durch Aushang oder auf elektronischem Wege bekannt gemacht. 3Innerhalb 
der bekannt gemachten Fristen können erfolgte Anmeldungen ohne Angabe von Gründen 
zurückgenommen werden. 4Die Fristen für die Anmeldung zu Modulabschlussprüfungen 
werden durch Aushang bekannt gegeben. 

 
 

§ 12 
Die Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass die/der Studierende in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Zeit ein Problem aus dem Bereich der Klassischen Archäologie oder der 
Christlichen Archäologie nach wissenschaftlichen Methoden selbständig zu bearbeiten 
und die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. 2Sie soll einen Umfang von 60-90 Seiten 
nicht überschreiten. 
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(2) 1Die Masterarbeit wird von einer/einem gemäß § 15 bestellten Prüferin/Prüfer ausgegeben 

und betreut. 2Für die Wahl der Themenstellerin/des Themenstellers sowie für die Themen-
stellung hat die Kandidatin/der Kandidat ein Vorschlagsrecht. 

 
(3) 1Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt auf Antrag der/des Studierenden im 

Auftrag der Dekanin/des Dekans/des Dekanats durch das Prüfungsamt. 2Sie setzt voraus, 
dass die/der Studierende zuvor 60 Leistungspunkte erreicht hat und Alt-
griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachweisen kann. 3Der Zeitpunkt der Aus-
gabe ist aktenkundig zu machen. 

 
(4) 1Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 5 Monate. 2Thema, Aufgabenstellung und 

Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit eingehalten werden 
kann. 3Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bear-
beitungszeit zurückgegeben werden. 

 
(5) 1Auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten kann die Bearbeitungsfrist für die 

Masterarbeit in Ausnahmefällen einmalig um höchstens vier Wochen verlängert werden. 
2Liegen schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Masterarbeit erheblich er-
schweren oder unmöglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf Antrag der Kandida-
tin/des Kandidaten entsprechend verlängert werden. 3Schwerwiegende Gründe in diesem 
Sinne können insbesondere eine schwerwiegende Erkrankung der Kandidatin/des Kandi-
daten oder unabänderliche technische Gründe sein. 4Ferner kommen als schwerwiegende 
Gründe in Betracht die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von 
zwölf Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegat-
ten, der eingetragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder ei-
ner/eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn die-
se/dieser pflege- oder versorgungsbedürftig ist. 5Über die Verlängerung gem. S. 1 und S. 2 
entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 6Auf Verlangen der Dekanin/des De-
kans/des Dekanats hat die Kandidatin/der Kandidat das Vorliegen eines schwerwiegenden 
Grundes nachzuweisen. 7Statt eine Verlängerung der Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann 
die Dekanin/der Dekan/das Dekanat in den Fällen des S. 2 auch ein neues Thema für die 
Masterarbeit vergeben, wenn die Kandidatin/der Kandidat die Masterarbeit insgesamt län-
ger als ein Jahr nicht bearbeiten konnte. 8In diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen The-
mas nicht als Wiederholung im Sinne von § 18 Abs. 3. 

 
(6) 1Mit Genehmigung der Dekanin/des Dekans/des Dekanats kann die Masterarbeit in einer 

anderen Sprache als Deutsch abgefasst werden. 2Die Arbeit muss ein Titelblatt, eine In-
haltsübersicht und ein Quellen- und Literaturverzeichnis enthalten. 3Die Stellen der Arbeit, 
die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in jedem 
Fall unter Angabe der Quellen der Entlehnung kenntlich gemacht werden. 4Die Kandida-
tin/Der Kandidat fügt der Arbeit eine schriftliche Versicherung hinzu, dass sie/er die Arbeit 
selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel be-
nutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat; die Versicherung ist auch für Tabellen, Skizzen, 
Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw. abzugeben. 
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§ 13 
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

(1) 1Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung (maschinen-
schriftlich, gebunden und paginiert) sowie zusätzlich zum Zweck der optionalen Plagiats-
kontrolle in geeigneter digitaler Form einzureichen; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen. 2Wird die Masterarbeit nicht fristgemäß vorgelegt, gilt sie gemäß § 23 Abs. 1 als 
mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 
(2) 1Die Masterarbeit ist von zwei Prüferinnen/Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 2Eine 

der Prüferinnen/der Prüfer soll diejenige/derjenige sein, die/der das Thema gestellt hat. 
3Die zweite Prüferin/der zweite Prüfer wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat be-
stimmt; die Kandidatin/der Kandidat hat ein Vorschlagsrecht. 4Die einzelne Bewertung ist 
gemäß § 19 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. 5Die Note für die Arbeit wird 
aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 und 4 ge-
bildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 beträgt. 6Beträgt die Differenz mehr als 2,0 
oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere aber „ausreichend“ oder bes-
ser, wird von der Dekanin/dem Dekan eine dritte Prüferin/ein dritter Prüfer zur Bewertung 
der Masterarbeit bestimmt. 7In diesem Fall wird die Note der Arbeit aus dem arithmetischen 
Mittel der drei Noten gebildet. 8Die Arbeit kann jedoch nur dann als „ausreichend“ oder 
besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

 
(3) 1Das Bewertungsverfahren für die Masterarbeit soll acht Wochen nicht überschreiten. 2Ist 

die Bewertung durch einen dritten Prüfer erforderlich, sollte das betreffende Gutachten in 
der Regel nach vier Wochen vorliegen. 

 
 

§ 14 
Mündliche Prüfung 

(1) 1Nach Abgabe der Masterarbeit wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat ein Termin 
für die mündliche Prüfung festgelegt. 2Die mündliche Prüfung soll in der Regel nach Vorlie-
gen der Gutachten erfolgen. 3In begründeten Ausnahmefällen kann die mündliche Prüfung 
auch vor der Bewertung der Masterarbeit erfolgen. 4Das Ergebnis der mündlichen Prüfung 
fließt in die Gesamtnote ein, auch wenn die Masterarbeit wiederholt werden muss. 

 
(2) 1Die mündliche Prüfung wird als Einzelprüfung vor zwei von der Dekanin/dem Dekan/dem 

Dekanat bestellten Prüferinnen/Prüfern abgelegt. 2Die Note der mündlichen Prüfung er-
rechnet sich als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. 3§ 19 Abs. 4 Sätze 3 und 4 
finden entsprechende Anwendung. 

 
(3) 1Die mündliche Prüfung dauert 30 min. 2Die mündliche Prüfung dient dem Nachweis von 

Transferkompetenzen der Studierenden. 3In ihr werden Verknüpfungen unterschiedlicher 
Bereiche des gewählten Schwerpunkts untereinander sowie mit der Masterarbeit herge-
stellt. 

 
(4) Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzuhal-

ten, das von beiden Prüferinnen/Prüfern zu unterzeichnen ist. 
 
 

369



§ 15 
Prüferinnen/Prüfer, Beisitzerinnen/Beisitzer 

(1) Die Dekanin/der Dekan/das Dekanat bestellt für die Prüfungsleistungen und die Masterar-
beit die Prüferinnen/Prüfer sowie, soweit es um mündliche Prüfungen geht, die Beisitzerin-
nen/Beisitzer. 

 
(2) 1Prüferin/Prüfer kann jede gemäß § 65 Abs. 1 HG prüfungsberechtigte Person sein, die, 

soweit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die 
Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstal-
tungen abhält. 2Über Ausnahmen entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 

 
(3) Zur Beisitzerin/zum Beisitzer kann nur bestellt werden, wer eine einschlägige Diplom- oder 

Masterprüfung oder eine gleich- oder höherwertige Prüfung abgelegt hat. 
 
(4) Die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unab-

hängig. 
 
(5) 1Mündliche Prüfungen werden vor einer Prüferin/einem Prüfer in Gegenwart einer Beisitze-

rin/eines Beisitzers abgelegt. 2Dies gilt nicht für die mündliche Prüfung gemäß § 14. 3Vor 
der Festsetzung der Note hat die Prüferin/der Prüfer die Beisitzerin/den Beisitzer zu hören. 
4Die wesentlichen Gegenstände und die Note der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten, das von der Prüferin/dem Prüfer und der Beisitzerin/dem Beisitzer zu unterzeich-
nen ist. 

 
(6) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einer Prüferin/einem Prüfer bewertet. 
 
(7) 1Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten Versuchs 

gemäß § 19 Abs. 2 abgelegt werden, sind von zwei Prüferinnen/Prüfern zu bewerten. 2Die 
Note errechnet sich in diesem Fall als arithmetisches Mittel der beiden Bewertungen. 3§ 19 
Abs. 4 Sätze 3 und 4 finden entsprechende Anwendung. 

 
(8) 1Studierende des gleichen Studiengangs können an mündlichen Prüfungen als Zuhörerin-

nen/Zuhörer teilnehmen, sofern nicht eine Kandidatin/ein Kandidat widerspricht. 2Die Teil-
nahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 
die Kandidatin/den Kandidaten. 

 
(9) Für die Bewertung der Masterarbeit und der mündlichen Prüfung gelten die §§ 13 und 14. 
 
 

§ 16 
Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die in dem gleichen Studiengang an anderen Hochschu-
len im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag aner-
kannt, es sei denn dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen wesentliche Unter-
schiede festgestellt werden. 2Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die in an-
deren Studiengängen der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer Hochschulen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind. 
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(2) 1Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Studie-
renden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang 
der durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtum-
fang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten ergibt. 2Ist 
die Nachkommastelle kleiner als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten 
wird aufgerundet. 

 
(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsaka-
demien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schulen oder in einem weiterbildenden Studium gemäß § 62 HG erbracht worden sind, gel-
ten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

 
(4) 1Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung 
vorausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt wer-
den soll. 2Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und 
Gesamtbewertung vorzunehmen. 3Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländi-
schen Hochschulen erbracht worden sind, sind die von der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. 4Im 
Übrigen kann bei Zweifeln an der Vergleichbarkeit die Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen gehört werden. 

 
(5) 1Studierenden, die aufgrund einer Einstufungsprüfung berechtigt sind, das Studium in ei-

nem höheren Fachsemester aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachge-
wiesenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf die Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt. 
2Die Feststellungen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für die Dekanin/den De-
kan bindend. 

 
(6) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 

Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Prüfungsleistungen, die sie 
ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 
(7) 1Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggfs. die Noten – soweit die 

Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. 2Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ auf-
genommen. 3Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 4Führt die Anerkennung 
von Leistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, 
dass eine Modulnote nicht gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Be-
rechnung der Gesamtnote mit einbezogen. 5Prüfungsleistungen, die unter unvergleichba-
ren Notensystemen erbracht worden sind, können höchstens bis zu einem Anteil von 25 
Prozent anerkannt werden. 

 
(8) 1Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzurei-

chen. 2Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthal-
ten, die jeweils anerkannt werden sollen. 3Bei einer Anerkennung von Leistungen aus Stu-
diengängen sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modulbeschrei-
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bung sowie das individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzu-
legen. 

 
(9) 1Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist die Dekanin/der Dekan. 

2Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unterschie-
de sind die zuständigen Fachvertreterinnen/Fachvertreter zu hören. 

 
(10) 1Die Entscheidung über Anerkennungen ist der/dem Studierenden spätestens vier Wochen 

nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 2Im 
Falle einer Ablehnung erhält die/der Studierende einen begründeten Bescheid. 

 
 

§ 17 
Nachteilsausgleich für Behinderte und chronisch Kranke 

(1) 1Macht ein Studierender/eine Studierende glaubhaft, dass sie bzw. er wegen einer chroni-
schen Krankheit oder einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form oder innerhalb der in dieser Ordnung genannten 
Prüfungsfristen abzulegen, muss die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die Bearbeitungs-
zeit für Prüfungsleistungen bzw. die Fristen für das Ablegen von Prüfungen verlängern oder 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer bedarfsgerechten Form gestatten. 
2Entsprechendes gilt bei Studienleistungen. 

 
(2) 1Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch der/des Studierenden die/der Behinder-

tenbeauftragte des Fachbereichs zu beteiligen. 2Sollte in einem Fachbereich keine Konsul-
tierung der/des Behindertenbeauftragten möglich sein, so ist die/der Behindertenbeauf-
tragte der Universität anzusprechen. 

 
(3) 1Zur Glaubhaftmachung einer chronischen Krankheit oder Behinderung kann die Vorlage 

geeigneter Nachweise verlangt werden. 2Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, 
falls vorhanden, Behindertenausweise. 

 
 

§ 18 
Bestehen der Masterprüfung, 

Wiederholung 

(1) 1Die Masterprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 8, § 11 sowie der Modulbe-
schreibungen alle Module einschließlich der Masterarbeit und der mündlichen Prüfung 
gem. § 14 mindestens mit der Note ausreichend (4,0) (§ 19 Abs. 1) bestanden hat. 2Zugleich 
müssen 120 Leistungspunkte erworben worden sein. 

 
(2) 1Für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls stehen den Studierenden drei Ver-

suche zur Verfügung. 2Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung sind ausge-
schlossen. 3Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen ist ein Modul dann endgültig nicht 
bestanden, wenn sich nach Ausschöpfung aller für die Prüfungsleistungen zur Verfügung 
stehenden Versuche nicht eine Modulnote im Sinne von § 19 Abs. 4 von mindestens „aus-
reichend“ (4,0) ergibt. 
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(3) 1Die Masterarbeit kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt werden. 2Dabei ist ein 
neues Thema zu stellen. 3Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 4Eine Rückgabe 
des Themas in der in § 12 Abs. 4 Satz 3 genannten Frist ist im Wiederholungsfalle nur mög-
lich, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei ihrer/seiner ersten Masterarbeit von dieser 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 5Im Übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 

 
(4) 1Die mündliche Prüfung gem. § 14 kann im Fall des Nichtbestehens einmal wiederholt wer-

den. 2Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 3Im Übrigen gilt Absatz 2 entspre-
chend. 

 
(5) Ist ein Pflichtmodul, die Masterarbeit oder die mündliche Prüfung endgültig nicht bestan-

den oder hat die/der Studierende ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden und 
keine Möglichkeit mehr, an seiner Stelle ein anderes Modul erfolgreich zu absolvieren, ist 
die Masterprüfung insgesamt endgültig nicht bestanden. 

 
(6) 1Hat eine Studierende/ein Studierender die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird 

ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikula-
tionsbescheinigung ein Zeugnis ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggfs. die 
Noten enthält. 2Das Zeugnis wird von der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat des Fachbe-
reichs 08 (Geschichte/Philosophie), unterzeichnet und mit dem Siegel dieses Fachbereichs 
versehen. 

 
 

§ 19 
Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 

(1) 1Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. 2Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anfor-

derungen liegt; 
3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. 

3Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten 
Bewertung Zwischenwerte gebildet werden. 4Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei 
ausgeschlossen. 5Für nicht prüfungsrelevante Studienleistungen können die Modulbe-
schreibungen eine Benotung vorsehen. 

 
(2) Die Bewertung von mündlichen Prüfungsleistungen ist den Studierenden und dem zustän-

digen Prüfungsamt spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleis-
tungen spätestens acht Wochen nach Erbringung der Leistung mitzuteilen. 

 
(3) 1Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen und der Masterarbeit wird den Studie-

renden auf elektronischem Wege oder durch einen schriftlichen Bescheid bekannt gege-
ben. 2Der Zeitpunkt der Bekanntgabe ist zu dokumentieren. 3Die Bekanntgabe auf elektro-
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nischem Wege erfolgt innerhalb des von der Westfälischen Wilhelms-Universität bereitge-
stellten elektronischen Prüfungsverwaltungssystems. 4Sofern ein schriftlicher Bescheid 
über Modulabschlussprüfungen ergeht, geschieht dies durch öffentliche Bekanntgabe ei-
ner Liste auf einer dafür vorgesehenen Aushangfläche. 5Die Liste bezeichnet die Studieren-
den, die an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, durch Angabe der Matri-
kelnummer. 6Studierende, die eine Prüfungsleistung auch im letzten Versuch nicht bestan-
den haben, wird die Bewertung individuell durch schriftlichen Bescheid zugestellt; der Be-
scheid enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 
(4) 1Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note 

gebildet. 2Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird aus den mit ih-
nen erzielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, 
mit denen die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote eingehen. 3Bei der 
Bildung der Modulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestri-
chen. 4Die Modulnote lautet bei einem Wert  

bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0    = nicht ausreichend. 

 
(5) 1Aus den Noten der Module und des Abschlussmoduls (Masterarbeit und mündliche Prü-

fung) wird eine Gesamtnote gebildet. 2Die Note der Masterarbeit geht mit einem Anteil von 
24 % in die Gesamtnote ein. 3Die Modulbeschreibungen regeln das Gewicht, mit dem die 
Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Gesamtnote eingehen. 4Dezimalstellen 
außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. 5Die Gesamtnote lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 
von 1,6 bis 2,5   = gut; 
von 2,6 bis 3,5   = befriedigend; 
von 3,6 bis 4,0   = ausreichend; 
über 4,0    = nicht ausreichend. 

 
(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine 

relative Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. 
 
 

§ 20 
Masterzeugnis und Masterurkunde 

(1) Hat die/der Studierende das Masterstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält sie/er über 
die Ergebnisse ein Zeugnis. 2In das Zeugnis wird aufgenommen: 

a) die Note der Masterarbeit, 
b) das Thema der Masterarbeit,  
c) die Gesamtnote der Masterprüfung gemäß § 19 Abs. 5 und 6,  
d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums benötigte Fachstudiendauer. 

 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-

den ist. 
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(3) 1Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der/dem Studierenden eine Masterurkunde mit dem 

Datum des Zeugnisses ausgehändigt. 2Darin wird die Verleihung des akademischen Grades 
gemäß § 3 beurkundet. 

 
(4) Dem Zeugnis und der Urkunde wird eine englischsprachige Fassung beigefügt. 
 
(5) Das Masterzeugnis und die Masterurkunde werden von der Dekanin/dem Dekan des Fach-

bereichs 08 (Geschichte/Philosophie) unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität 
versehen. 

 
 

§ 21 
Diploma Supplement 

(1) 1Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Masterstudiums wird der Absolventin/dem Ab-
solventen ein Diploma Supplement mit Transcript ausgehändigt. 2Das Diploma Supplement 
informiert über den individuellen Studienverlauf, besuchte Lehrveranstaltungen und Modu-
le, die während des Studiums erbrachten Leistungen und deren Bewertungen und über das 
individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs. 

 
(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 

insoweit herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
 
 

§ 22 
Einsicht in die Studienakten 

1Der/dem Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in ih-
re/seine Arbeiten, die Gutachten der Prüferinnen/Prüfer und in die entsprechenden Protokolle 
gewährt. 2Der Antrag ist spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnis-
ses der Prüfungsleistung bei der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat zu stellen. 3Die Dekanin /der 
Dekan/das Dekanat bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 4Gleiches gilt für die Masterarbeit. 
5§ 29 VwVfG NRW bleibt unberührt. 
 
 

§ 23 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die/der Studierende 
ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin zu ihr erscheint oder wenn sie/er 
nach ihrem Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. 2Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung bzw. die Masterarbeit nicht innerhalb der vorgegebenen Be-
arbeitungszeit erbracht wird. 3Als wichtiger Grund kommen insbesondere krankheitsbe-
dingte Prüfungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Schutzzeiten nach den §§ 3, 4, 
6 und 8 des Mutterschutzgesetzes und von Fristen des Bundeserziehungsgeldgesetzes 
über die Elternzeit oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Le-
benspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder einer/eines in gerader Linie Ver-
wandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese/dieser pflege- oder versor-
gungsbedürftig ist, in Betracht. 
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(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müs-
sen der Dekanin/dem Dekan/dem Dekanat unverzüglich schriftlich angezeigt und glaub-
haft gemacht werden. 2Bei Krankheit der/des Studierenden kann die Dekanin/der De-
kan/das Dekanat ein ärztliches Attest verlangen. 3Erkennt die Dekanin/der Dekan/das De-
kanat die Gründe nicht an, wird der/dem Studierenden dies schriftlich mitgeteilt. 4Erhält 
die/der Studierende innerhalb von vier Wochen nach Anzeige und Glaubhaftmachung kei-
ne Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 
(3) 1Die Dekanin/Der Dekan kann für den Fall, dass eine krankheitsbedingte Prüfungsunfähig-

keit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die 
eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht 
erscheinen lassen, unter den Voraussetzungen des § 63 Abs. 7 HG ein ärztliches Attest von 
einer Vertrauensärztin/einem Vertrauensarzt verlangen. 2Zureichende tatsächliche An-
haltspunkte im Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn der/die Studie-
rende mehr als vier Versäumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu dersel-
ben Prüfungsleistung mit krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. 3Die 
Entscheidung ist der/dem Studierenden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von 
mindestens drei Vertrauensärztinnen/Vertrauensärzten der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster, unter denen er/sie wählen kann, mitzuteilen. 

 
(4) 1Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit durch 

Täuschung, zum Beispiel Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt 
die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
2Wer die Abnahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen Lehrenden oder 
Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der 
Einzelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als nicht erbracht und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 3In schwerwiegenden Fällen 
kann die Dekanin/der Dekan/das Dekanat die/den Studierenden von der Masterprüfung 
insgesamt ausschließen. 4Die Masterprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. 
5Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. 

 
(5) 1Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen von der Dekanin/dem Dekan/dem De-

kanat unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen. 2Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

 
 

§ 24 
Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat die/der Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Masterarbeit getäuscht und 
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann die Deka-
nin/der Dekan/das Dekanat nachträglich das Ergebnis und ggfs. die Noten für diejenigen 
Prüfungsleistungen bzw. die Masterarbeit, bei deren Erbringen die/der Studierende ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

 
(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. die Master-

arbeit nicht erfüllt, ohne dass die /der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird die-
se Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser Mangel durch 
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das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(3) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass 

die/der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen 
des Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. 2Hat die/der Studie-
rende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der De-
kan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 
(4) 1Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und 

damit für die Zulassung zur Masterprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende 
hierüber täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Master-
zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Masterprüfung geheilt. 
2Hat die/Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Deka-
nin/der Dekan/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 
(5) Der/dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. 
 
(6) 1Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggfs. wird ein neues Zeugnis erteilt. 2Eine Ent-

scheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 
 

§ 25 
Aberkennung des Mastergrades 

1Die Aberkennung des Mastergrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irrtüm-
lich als gegeben angesehen worden sind. 2§ 24 gilt entsprechend. 3Zuständig für die Entschei-
dung ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 
 
 

§ 26 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) Diese Ordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 

2015/16 in den Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie eingeschrieben 
werden. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Geschich-
te/Philosophie (Fachbereich 08) vom 13.04.2015. 
 
Münster, den 24.04.2015      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-
chung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 
(AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24.04.2015      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Anhang: Modulbeschreibungen 
 
 
 

Modultitel deutsch:  Aufbau  

Modultitel englisch: Advanced 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  1 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1. 

LP: 
16 

Workload (h): 
480 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. V Vorlesung Klassische Archäologie  [x] P   [  ] WP 2 30 h (2 SWS) 30 h 

2. V Vorlesung Christliche Archäologie  [x] P   [  ] WP 2 30 h (2 SWS) 30 h 

3. M Methodenlektüre [x] P   [  ] WP 8 15 h (1 SWS) 225 h 

4. T Tutorium zur Methodenlektüre [x] P   [  ] WP 4 15 h (1 SWS) 105 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist die Vertiefung und kritische Diskussion klassisch- und christlich-archäologischer Denk-
malkenntnis und aktueller methodischer Zugänge zu dem jeweiligen Fach. In der Methodenlektüre 
muss eine vorgegebene Auswahl an Literatur (ca. 1200 S.), selbständig unter methodenanalytischen 
Gesichtspunkten bearbeitet werden. Die vorgegebene Literatur wird in regelmäßig stattfindenden Sit-
zungen, geleitet von Studierenden aus dem Promotionsstudiengang, kritisch besprochen.  
Das Tutorium dient der praktischen Anwendung der in der Methodenlektüre erarbeiteten Kenntnisse 
anhand von konkreten Beispielen (Originalen, Abgüssen und Modellen) aus dem Bestand des Archäo-
logischen Museums oder anhand von anderen Sammlungsbeständen/Medien. Tutorium und Metho-
denlektüre finden daher jeweils im wöchentlichen Wechsel statt.  

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die Studierenden werden in dem Modul inhaltlich und methodisch auf eine fachwissenschaftliche Ver-
tiefung in Klassischer und Christlicher Archäologie vorbereitet, wobei insbesondere in der Methoden-
lektüre die kritische Reflexion der fachlichen Grundlagen erarbeitet wird. Die erworbenen Kompetenzen 
führen über die Erarbeitung von Grundkenntnissen hinaus und zielen auf das selbständige wissen-
schaftliche Arbeiten. Insbesondere werden analytische und systemische Kompetenzen gefördert. Der 
propädeutische Charakter des Moduls dient insbesondere der Stärkung der Informations- und Kommu-
nikationskompetenz.  

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Den Studierenden wird durch das Angebot von je einer Vorlesung aus dem Bereich der Klassischen und 
der Christlichen Archäologie die Möglichkeit zur eigenständigen Orientierung gegeben. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[x] Modulabschlussprüfung (MAP)    [  ] Modulprüfung (MP)    [  ]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung1 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Abschlussklausur 90 min. 100 % 
 

 

1 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

-  
 
 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
10 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
  

13 

Anwesenheit: 
In allen Lehrveranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird jedoch dringend 
empfohlen, da die Studierenden sich die Lehrinhalte nicht selbständig aneignen können. Behandelt 
werden verschiedene Denkmälergattungen, mitunter an Originalen, Abgüssen und Modellen. Kenntnis-
se über diese Objekte können nicht im Selbststudium erworben werden, da die kritische Analyse der 
Denkmäler sowie des aktuellen Stands der Forschungsmeinung interaktiv erarbeitet und im Plenum 
diskutiert werden muss. Zudem stellen die Dozierenden auch neu konzipierte Fragestellungen zur Dis-
kussion und präsentieren die Ergebnisse eigener, oftmals noch unpublizierter Forschung. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. M. Söldner FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 
Sonstiges: 

- 
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Modultitel deutsch:  Sprache 

Modultitel englisch: Language 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  2 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
1.-3. 

LP: 
15 

Workload (h): 
450 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. K Sprachkurse [x] P   [  ] WP 15 90 h (6 SWS) 360 h 

 

4 

Lehrinhalte: 
Ziel des Moduls ist – soweit die Nachweise noch nicht erbracht sind – die Aneignung von 
Griechischkenntnissen im Umfang des Graecums oder das Erlernen einer weiteren modernen Fremd-
sprache oder einer weiteren alten Sprache. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Die erworbenen Kompetenzen umfassen die Fremdsprache(n). Die alten Sprachen sind fundamentaler 
Bestandteil der griechischen und römischen Welt und zu deren Verständnis unerlässlicher Zugang. 
Moderne Fremdsprachen sind notwendig, um am internationalen wissenschaftlichen Diskurs teilzu-
nehmen. Sowohl alte als auch moderne Sprachen vermitteln interkulturelle Kompetenzen und ermög-
lichen wissenschaftliches Denken in sprachkulturellen und sprachtheoretischen Zusammenhängen. 

    

6  

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Sofern Altgriechischkenntnisse im Umfang des Graecums vorhanden sind, kann frei ein Sprachkurs 
nach Lehrangebot der WWU gewählt werden. Ansonsten müssen entsprechende Altgriechischkurse 
belegt werden. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [  ] Modulprüfung (MP)    [x]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung2 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote 
in % 

Klausur(en) und/oder mündliche Prüfung(en) 

nach Maßgabe der Prü-
fungsordnung/der Mo-
dulbeschreibungen des 
jeweiligen Faches 

100 % 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang  
- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

2 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich ab-
geschlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
5 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
  

13 
Anwesenheit: 

Nach Maßgabe der Prüfungsordnung/der Modulbeschreibungen des jeweiligen Faches 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. D. Salzmann FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 
Sonstiges: 

- 
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Modultitel deutsch:  Themenmodul I a: Griechische Welt 

Modultitel englisch: Thematic Module I a: Greek World 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  3 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2.-3. 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. V Vorlesung Klassische Archäologie [x] P   [  ] WP 2 30 h (2 SWS) 30 h  

2. Ü Übung Klassische Archäologie [x] P   [  ] WP 4 30 h (2 SWS) 90 h 

3. S 
Vertiefungsseminar Klassische Ar-
chäologie 

[x] P   [  ] WP 8 30 h (2 SWS) 210 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Gegenstand ist die archäologische/kunsthistorische Hinterlassenschaft der griechischen Kultur. Lehr-
inhalt ist die Vertiefung archäologischer Objekt- und Denkmäler-Kenntnisse sowie die Einsicht in künst-
lerische Schaffensprozesse auf der Grundlage aktueller Forschungen und neuester methodischer Zu-
gänge. Dabei werden die unterschiedlichen Objektgattungen (Architektur, Skulptur, Keramik, Malerei, 
Mosaik, Numismatik etc.) auf ihre Funktion hin untersucht, und zwar vor dem Hintergrund ihrer spezifi-
schen Merkmale, der vom Material und der Herstellungstechnik bedingten Eigenschaften oder der ver-
schiedenen Denkmäler- oder Bautypen. Als methodische Grundlage werden die Vorgehensweisen bei 
der Analyse von Fundobjekten sowie bei der Auswertung von archäologischen Befunden und von bauli-
chen Gegebenheiten vermittelt.  

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenzen sind eine erweiterte Kenntnis griechisch-archäologischer Objekte und Denk-
mäler und die Fähigkeit zu kritischer Methodenreflexion. Die Untersuchung von Form und Stil, von 
Werkstatttraditionen bzw. der Entwicklung künstlerischer Medien sowie ihrer Rezeption innerhalb be-
stimmter Zeiträume dient als Basis für die Einordnung von Objekten/Kunstwerken und Bauten in funk-
tionale, soziale und kulturgeschichtliche Zusammenhänge. Die Studierenden lernen dabei, die Überlie-
ferungsbedingungen und die Aussagekraft (und -grenzen) der jeweiligen Quellengattungen einzuschät-
zen und die vorgestellten Methoden und Theorien kritisch zu reflektieren. Durch Analyse und Präsenta-
tion ergibt sich eine Erweiterung und Vertiefung der systemischen sowie der kommunikativen Kompe-
tenzen. Die anhand der griechischen Welt vermittelten Kompetenzen bilden die inhaltliche Grundlage 
für das Modul Römische Welt. 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Archäologie 
und Christliche Archäologie frei die Vorlesung, die Übung und das Vertiefungsseminar zu wählen. Alle 
Lehrveranstaltungen müssen aus dem Bereich der griechischen Archäologie kommen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [x] Modulprüfung (MP)    [  ] Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung3 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote in 
% 

referatsbezogene schriftliche Hausarbeit; Vertiefungsseminar Klas-
sische Archäologie 

Hausarbeit: ca. 
8 Seiten 

100  

 

3 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Referat; Vertiefungsseminar Klassische Archäologie Referat: ca. 45 min. 

Referat oder Klausur; Übung Klassische Archäologie 
Referat: ca. 45 min.; 
Klausur: 45-90 min. 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
15 % 

  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 
  

13 

Anwesenheit: 
In allen Lehrveranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird jedoch dringend 
empfohlen, da die Studierenden sich die Lehrinhalte nicht selbständig aneignen können. Behandelt 
werden verschiedene Denkmälergattungen, mitunter an Originalen, Abgüssen und Modellen. Kenntnis-
se über diese Objekte können nicht im Selbststudium erworben werden, da die kritische Analyse der 
Denkmäler sowie des aktuellen Stands der Forschungsmeinung interaktiv erarbeitet und im Plenum 
diskutiert werden muss. Zudem stellen die Dozierenden auch neu konzipierte Fragestellungen zur Dis-
kussion und präsentieren die Ergebnisse eigener, oftmals noch unpublizierter Forschung. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. M. Söldner FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 

Sonstiges: 
Schriftliche Hausarbeiten bzw. Ausarbeitungen stellen für den Studiengang unverzichtbare Prüfungs-
leistungen dar. Hauptsächlich durch sie erwerben die Studierenden adäquate Kernkompetenzen für 
ihre spätere archäologische Fachtätigkeit, nämlich im Verfassen wissenschaftlicher Beiträge. Da dieser 
Modulprüfung somit ein überaus wichtiger berufsvorbereitender Stellenwert zukommt, ist sie als Prü-
fungsleistung definiert. 
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Modultitel deutsch:  Themenmodul II a: Römische Welt 

Modultitel englisch: Thematic Module II a: Roman World 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  4 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2.-3. 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. V Vorlesung Klassische Archäologie [x] P   [  ] WP 2 30 h (2 SWS) 30 h  

2. Ü Übung Klassische Archäologie [x] P   [  ] WP 4 30 h (2 SWS) 90 h 

3. S 
Vertiefungsseminar Klassische Ar-
chäologie 

[x] P   [  ] WP 8 30 h (2 SWS) 210 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Gegenstand ist das künstlerische Erbe Roms und seiner Nachbargebiete von der Zeit der römischen 
Republik bis in die Spätantike. Lehrinhalt ist die Vertiefung archäologischer Objekt- und Denkmäler-
Kenntnisse sowie die Einsicht in künstlerische Schaffensprozesse auf der Grundlage aktueller For-
schungen und neuester methodischer Zugänge. Dabei werden die unterschiedlichen Objektgattungen 
(Architektur, Skulptur, Keramik, Malerei, Mosaik, Numismatik etc.) auf ihre Funktion hin untersucht, 
und zwar vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Merkmale, der vom Material und der Herstellungs-
technik bedingten Eigenschaften oder der verschiedenen Denkmäler- oder Bautypen. Insbesondere 
erwerben die Studierenden Kenntnisse von den Wechselbeziehungen bzw. Akkulturationsprozessen im 
Imperium Romanum auf der Grundlage der Siedlungsarchäologie, der Bauforschung und der Bildwis-
senschaft. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenzen sind die breite Kenntnis archäologischer Objekte und Denkmäler aus der 
römischen Antike und die Fähigkeit zu kritischer Methodenreflexion. Die Untersuchung von Form und 
Stil, von Werkstatttraditionen bzw. der Entwicklung künstlerischer Medien sowie ihrer Rezeption inner-
halb bestimmter Zeiträume dient als Basis für die Einordnung von Objekten/Kunstwerken und Bauten 
in funktionale, soziale und kulturgeschichtliche Zusammenhänge. Die Studierenden lernen dabei, die 
Überlieferungsbedingungen und die Aussagekraft (und -grenzen) der jeweiligen Quellengattungen ein-
zuschätzen und die vorgestellten Methoden und Theorien kritisch zu reflektieren. Dies befähigt sie, 
einen eigenen Interessenschwerpunkt im Hinblick auf die Wahl des Themas ihrer Masterarbeit zu bil-
den. 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Archäologie 
und Christliche Archäologie frei die Vorlesung, die Übung und das Vertiefungsseminar zu wählen. Alle 
Lehrveranstaltungen müssen aus dem Bereich der römischen Archäologie kommen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [x] Modulprüfung (MP)    [  ]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung4 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

referatsbezogene schriftliche Hausarbeit; Vertiefungsseminar 
Klassische Archäologie 

Hausarbeit: 
ca. 8 Seiten 

100  

  

4 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Referat; Vertiefungsseminar Klassische Archäologie Referat: ca. 45 min. 

Referat oder Klausur; Übung Klassische Archäologie 
Referat: ca. 45 min.; 
Klausur: 45-90 min. 

  

 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

15 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 
  

13 

Anwesenheit: 
In allen Lehrveranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird jedoch dringend 
empfohlen, da die Studierenden sich die Lehrinhalte nicht selbständig aneignen können. Behandelt 
werden verschiedene Denkmälergattungen, mitunter an Originalen, Abgüssen und Modellen. Kenntnis-
se über diese Objekte können nicht im Selbststudium erworben werden, da die kritische Analyse der 
Denkmäler sowie des aktuellen Stands der Forschungsmeinung interaktiv erarbeitet und im Plenum 
diskutiert werden muss. Zudem stellen die Dozierenden auch neu konzipierte Fragestellungen zur Dis-
kussion und präsentieren die Ergebnisse eigener, oftmals noch unpublizierter Forschung. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
-  

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. D. Salzmann FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 

Sonstiges: 
Schriftliche Hausarbeiten bzw. Ausarbeitungen stellen für den Studiengang unverzichtbare Prüfungs-
leistungen dar. Hauptsächlich durch sie erwerben die Studierenden adäquate Kernkompetenzen für 
ihre spätere archäologische Fachtätigkeit, nämlich im Verfassen wissenschaftlicher Beiträge. Da dieser 
Modulprüfung somit ein überaus wichtiger berufsvorbereitender Stellenwert zukommt, ist sie als Prü-
fungsleistung definiert. 
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Modultitel deutsch:  Themenmodul I b: Spätantike 

Modultitel englisch: Thematic Module I b: Late Antiquity 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  5 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2.-3. 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. V Vorlesung Christliche Archäologie [x] P   [  ] WP 2 30 h (2 SWS) 30 h  

2. Ü Übung Christliche Archäologie [x] P   [  ] WP 4 30 h (2 SWS) 90 h 

3. S 
Vertiefungsseminar Christliche 
Archäologie 

[x] P   [  ] WP 8 30 h (2 SWS) 210 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Gegenstand ist die archäologische/kunsthistorische Hinterlassenschaft der spätantiken Kultur (3.-6. 
Jh.) ohne Einschränkung auf Monumente christlicher Aussage. Lehrinhalt ist die Vertiefung archäologi-
scher Objekt- und Denkmäler-Kenntnisse sowie die Einsicht in künstlerische Schaffensprozesse auf der 
Grundlage aktueller Forschungen und neuester methodischer Zugänge. Dabei werden die unterschied-
lichen Objektgattungen auf ihre Funktion hin untersucht, und zwar vor dem Hintergrund ihrer spezifi-
schen Merkmale, der vom Material und der Herstellungstechnik bedingten Eigenschaften oder der ver-
schiedenen Denkmäler- oder Bautypen. Als methodische Grundlage werden die Vorgehensweisen bei 
der Analyse von Fundobjekten sowie bei der Auswertung von archäologischen Befunden und von bauli-
chen Gegebenheiten vermittelt. Ein weiteres Arbeitsfeld ist die kritische und korrigierende Auswertung 
„historischer“ Grabungsdokumentationen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenzen sind eine erweiterte Kenntnis spätantiker Objekte und Denkmäler und die 
Fähigkeit zu kritischer Methodenreflexion. Die Untersuchung von Form und Stil, von Werkstatttraditio-
nen bzw. der Entwicklung künstlerischer Medien sowie ihrer Rezeption innerhalb bestimmter Zeiträume 
dient als Basis für die Einordnung von Objekten/Kunstwerken und Bauten in funktionale, soziale und 
kulturgeschichtliche Zusammenhänge. Die Studierenden lernen dabei, die Überlieferungsbedingungen 
und die Aussagekraft (und -grenzen) der jeweiligen Quellengattungen einzuschätzen und die vorgestell-
ten Methoden und Theorien kritisch zu reflektieren. Durch Analyse und Präsentation ergibt sich eine 
Erweiterung und Vertiefung der systemischen sowie der kommunikativen Kompetenzen. 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Archäologie 
und Christliche Archäologie frei die Vorlesung, die Übung und das Vertiefungsseminar zu wählen. 
Alle Lehrveranstaltungen müssen aus dem Bereich der spätantiken/christlichen Archäologie kommen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [x] Modulprüfung (MP)    [  ]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung5 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote in 
% 

referatsbezogene schriftliche Hausarbeit; Vertiefungsseminar 
Christliche Archäologie 

Hausarbeit: ca. 
8 Seiten 

100  

  

5 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Referat; Vertiefungsseminar Christliche Archäologie Referat: ca. 45 min. 

Referat oder Klausur; Übung Christliche Archäologie 
Referat: ca. 45 min.; 
Klausur: 45-90 min. 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

15 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 
  

13 

Anwesenheit: 
In allen Lehrveranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird jedoch dringend 
empfohlen, da die Studierenden sich die Lehrinhalte nicht selbständig aneignen können. Behandelt 
werden verschiedene Denkmälergattungen, mitunter an Originalen, Abgüssen und Modellen. Kenntnis-
se über diese Objekte können nicht im Selbststudium erworben werden, da die kritische Analyse der 
Denkmäler sowie des aktuellen Stands der Forschungsmeinung interaktiv erarbeitet und im Plenum 
diskutiert werden muss. Zudem stellen die Dozierenden auch neu konzipierte Fragestellungen zur Dis-
kussion und präsentieren die Ergebnisse eigener, oftmals noch unpublizierter Forschung. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. D. Korol FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 

Sonstiges: 
Schriftliche Hausarbeiten bzw. Ausarbeitungen stellen für den Studiengang unverzichtbare Prüfungs-
leistungen dar. Hauptsächlich durch sie erwerben die Studierenden adäquate Kernkompetenzen für 
ihre spätere archäologische Fachtätigkeit, nämlich im Verfassen wissenschaftlicher Beiträge. Da dieser 
Modulprüfung somit ein überaus wichtiger berufsvorbereitender Stellenwert zukommt, ist sie als Prü-
fungsleistung definiert. 
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Modultitel deutsch:  Themenmodul II b: Frühmittelalter/Byzanz 

Modultitel englisch: Thematic Module II b: Early Middle Ages/Byzantium 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  6 Status:  [  ]  Pflichtmodul  [x]  Wahlpflichtmodul 
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2.-3. 

LP: 
14 

Workload (h): 
420 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. V Vorlesung Christliche Archäologie [x] P   [  ] WP 2 30 h (2 SWS) 30 h  

2. Ü Übung Christliche Archäologie [x] P   [  ] WP 4 30 h (2 SWS) 90 h 

3. S 
Vertiefungsseminar Christliche Ar-
chäologie 

[x] P   [  ] WP 8 30 h (2 SWS) 210 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Gegenstand ist das künstlerische Erbe von Byzanz und seinen Nachbargebieten aus dem 7.-10. Jh. Lehr-
inhalt ist die Vertiefung archäologischer Objekt- und Denkmäler-Kenntnisse sowie die Einsicht in künst-
lerische Schaffensprozesse auf der Grundlage aktueller Forschungen und neuester methodischer Zu-
gänge. Dabei werden die unterschiedlichen Objektgattungen auf ihre Funktion hin untersucht, und zwar 
vor dem Hintergrund ihrer spezifischen Merkmale, der vom Material und der Herstellungstechnik be-
dingten Eigenschaften oder der verschiedenen Denkmäler- oder Bautypen. Insbesondere erwerben die 
Studierenden Kenntnisse 1) von den Wechselbeziehungen (bzw. Akkulturationsprozessen) zwischen 
Byzanz und seinen Nachbarn auf dem Gebiet der Siedlungsarchäologie, der Bauforschung und der 
Bildwissenschaft, und 2) von den periodischen Auseinandersetzungen mit dem paganen und christli-
chen Erbe der Antike als einer besonderen Form des Kulturtransfers. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Vermittelte Kompetenzen sind die breite Kenntnis archäologischer Objekte und Denkmäler aus der 
frühmittelalterlichen/byzantinischen Zeit und die Fähigkeit zu kritischer Methodenreflexion. Die Unter-
suchung von Form und Stil, von Werkstatttraditionen bzw. der Entwicklung künstlerischer Medien sowie 
ihrer Rezeption innerhalb bestimmter Zeiträume dient als Basis für die Einordnung von Objek-
ten/Kunstwerken und Bauten in funktionale, soziale und kulturgeschichtliche Zusammenhänge. Die 
Studierenden lernen dabei, die Überlieferungsbedingungen und die Aussagekraft (und -grenzen) der 
jeweiligen Quellengattungen einzuschätzen und die vorgestellten Methoden und Theorien kritisch zu 
reflektieren. Dies befähigt sie, einen eigenen Interessenschwerpunkt im Hinblick auf die Wahl des The-
mas ihrer Masterarbeit zu bilden. 

    

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot des Instituts für Klassische Archäologie 
und Christliche Archäologie frei die Vorlesung, die Übung und das Vertiefungsseminar zu wählen. Alle 
Lehrveranstaltungen müssen aus dem Bereich der christlichen/byzantinischen Archäologie kommen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [x] Modulprüfung (MP)    [  ]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung6 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für 
die Modulnote in 
% 

referatsbezogene schriftliche Hausarbeit; Vertiefungsseminar 
Christliche Archäologie 

Hausarbeit: ca. 
8 Seiten 

100  

 

6 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Um-

fang 

Referat; Vertiefungsseminar Christliche Archäologie 
Referat: ca. 45 
min. 

Referat oder Klausur; Übung Christliche Archäologie 
Referat: ca. 45 
min.; Klausur: 45-
90 min. 

  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

15 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 
  

13 

Anwesenheit: 
In allen Lehrveranstaltungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird jedoch dringend 
empfohlen, da die Studierenden sich die Lehrinhalte nicht selbständig aneignen können. Behandelt 
werden verschiedene Denkmälergattungen, mitunter an Originalen, Abgüssen und Modellen. Kenntnis-
se über diese Objekte können nicht im Selbststudium erworben werden, da die kritische Analyse der 
Denkmäler sowie des aktuellen Stands der Forschungsmeinung interaktiv erarbeitet und im Plenum 
diskutiert werden muss. Zudem stellen die Dozierenden auch neu konzipierte Fragestellungen zur Dis-
kussion und präsentieren die Ergebnisse eigener, oftmals noch unpublizierter Forschung. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. D. Korol FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 

Sonstiges: 
Schriftliche Hausarbeiten bzw. Ausarbeitungen stellen für den Studiengang unverzichtbare Prüfungs-
leistungen dar. Hauptsächlich durch sie erwerben die Studierenden adäquate Kernkompetenzen für 
ihre spätere archäologische Fachtätigkeit, nämlich im Verfassen wissenschaftlicher Beiträge. Da dieser 
Modulprüfung somit ein überaus wichtiger berufsvorbereitender Stellenwert zukommt, ist sie als Prü-
fungsleistung definiert. 
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Modultitel deutsch:  Interdisziplinäre Studien 

Modultitel englisch: Interdisciplinary Studies 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  7 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2.-3.  

LP: 
15 

Workload (h): 
450  

 

3  

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. V Vorlesung Nachbardisziplin [x] P   [  ] WP 3 30 h (2 SWS) 60 h 

2. V Vorlesung Nachbardisziplin [x] P   [  ] WP 3 30 h (2 SWS) 60 h 

3. S 
Vertiefungsseminar  
Nachbardisziplin 

[x] P   [  ] WP 9 30 h (2 SWS) 240 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Lehrinhalte sind die vertiefte inhaltliche und methodische Auseinandersetzung mit Nachbardisziplinen 
(Ägyptologie und Koptologie, Geschichte, Alte Kirchengeschichte, Klassische Philologie, Kunstgeschich-
te, Ur- und Frühgeschichte, Vorderasiatische Philologie, Vorderasiatische Altertumskunde). 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Qualifikationsziel des Moduls ist eine Erweiterung des fachlichen und methodischen Horizonts der 
Studierenden und die Entwicklung eines interkulturellen Bewusstseins. Dabei werden insbesondere 
auch die Möglichkeiten eröffnet, im Hinblick auf die Masterarbeit relevantes interdisziplinäres Fachwis-
sen und Kompetenzen zu erwerben. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Die Studierenden haben die Möglichkeit aus dem Lehrangebot der genannten Nachbardisziplinen 
(Punkt 4) frei die Vorlesungen und das Vertiefungsseminar zu wählen. 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [  ] Modulprüfung (MP)    [  ]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung7 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

schriftliche Hausarbeit oder Klausur; Vertiefungsseminar 

nach Maßgabe der 
Prüfungsordnung/der 
Modulbeschreibungen 
des jeweiligen Faches 

100 

  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang  
- - - 

 

  

7 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

10 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 
  

13 
Anwesenheit: 

Nach Maßgabe der Prüfungsordnung/der Modulbeschreibungen des jeweiligen Faches 
  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
-  

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. Dr. M. Söldner FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 
Sonstiges: 
Die erhöhten Eigenstudien in den Veranstaltungen des Wahlfächermoduls spiegeln sich auch in der 
erhöhten Vergabe von Leistungspunkten wider. 
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Modultitel deutsch:  Praxis 

Modultitel englisch: Practical Training 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  8 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [  ] 1 Sem. 
[x] 2 Sem. 

Fachsem.: 
2.-3. 

LP: 
16 

Workload (h): 
480 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 
Selbst-

studium (h) 
1. P Archäologisches Praktikum [x] P   [  ] WP 6 30 h (2 SWS) 150 h 

2. P Didaktisches Praktikum [x] P   [  ] WP 10 30 h (2 SWS) 270 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist eine unmittelbare praktische Tätigkeit an archäologischen Objekten vorzugsweise im 
Archäologischen Museum der Universität. Archäologische Objekte oder museale Inszenierungen wer-
den diskutiert und klassifiziert. Das archäologische Praktikum kann auch im Ausland und/oder bei 
außeruniversitären Institutionen absolviert werden. Als archäologische Praktika können auch Exkursio-
nen angerechnet werden. Das didaktische Praktikum wird durch Graduierte (mindestens Master) super-
visiert. Im didaktischen Praktikum werden praktische archäologische Themen behandelt und beson-
ders im Hinblick auf die didaktische Vermittlung umgesetzt. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Das Modul vermittelt den praktischen Umgang mit archäologischen Objekten und (museums-) didakti-
sche Kompetenzen insbesondere bei der Betreuung von BA-Studierenden. Die erworbenen Kompeten-
zen befähigen zur chronologischen und typologischen Einordnung von archäologischen Artefakten und 
deren Vermittlung. Dem didaktischen Praktikum liegt als didaktisches Konzept die intensive Betreuung 
in Kleingruppen zugrunde. Die Fähigkeit zur theoretischen und praktischen Erarbeitung von Ausstel-
lungskonzepten ermöglicht den Studierenden Transfer- und Kommunikationskompetenzen. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
- 

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [x] Modulprüfung (MP)    [  ]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung8 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

praktische Übungsarbeit; didaktisches Praktikum 
semester-
begleitend 

100 
  

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

praktische Übungsarbeit oder Protokollführung; archäologisches Praktikum 

praktische Übungs-
arbeit: 45-90 min.; 
Protokollführung: 
semesterbegleitend, 
pro Sitzung 1-3 Seiten 

  

  

8 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

15 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Erfolgreicher Abschluss des Aufbaumoduls 
  

13 

Anwesenheit: 
Im didaktischen Praktikum besteht Anwesenheitspflicht, da verschiedene Denkmälergattungen über-
wiegend an Originalen, Abgüssen und Modellen behandelt werden. Kenntnisse über diese Objekte 
können nicht im Selbststudium erworben werden, da die mit der praktischen Übung verbundene Vor-
gehensweise sowie die einzelnen Arbeitsschritte und Ergebnisse gemeinsam im Plenum diskutiert wer-
den müssen. Die Studierenden dürfen in der praktischen Übung an maximal 3 Terminen fehlen, andern-
falls besteht kein Prüfungsanspruch. Wird das archäologische Praktikum im Archäologischen Museum 
der WWU absolviert, gilt für die Anwesenheitspflicht die gleiche Regelung wie im didaktischen Prakti-
kum. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 

Dr. H.-H. Nieswandt FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 
Sonstiges: 
Wird das Modul auf Antrag beim Modulbeauftragten durch ein Praktikum an einem anderen Muse-
um/Amt für Bodendenkmalpflege absolviert, so ist ein Learning Agreement erforderlich. 
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Modultitel deutsch:  Abschluss 

Modultitel englisch: Degree Studies 

Studiengang: Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie 
 

1 Modulnummer:  9 Status:  [x]  Pflichtmodul  [  ]  Wahlpflichtmodul   
 

2 Turnus: 
[x] jedes Sem. 
[  ] jedes WS 
[  ] jedes SS 

Dauer: [x] 1 Sem. 
[  ] 2 Sem. 

Fachsem.: 
4. 

LP: 
30 

Workload (h): 
900 

 

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-
studium 

(h) 
1. MK Masterkolloquium [x] P   [  ] WP 5 30 h (2 SWS) 120 h 

2. - [Masterarbeit] [x] P   [  ] WP 25 - 750 h 
 

4 

Lehrinhalte: 
Lehrinhalt ist ein Kolloquium mit der Vorstellung und Diskussion laufender Abschlussarbeiten. Die 
Studierenden diskutieren auf wissenschaftlichem Niveau über die (Teil-)Resultate ihrer eigenen Ab-
schlussarbeiten und die ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. 
Die Masterarbeit behandelt ein Thema im Fach Klassische Archäologie oder im Fach Christliche Archäo-
logie auf wissenschaftlich fortgeschrittenem Niveau. Die Masterarbeit wird vom Studierenden selbstän-
dig verfasst. Das Thema bzw. die Fragestellung kann der Studierende frei wählen, in Absprache mit dem 
ebenfalls vom Studierenden frei gewählten Betreuer (je nach Kapazität). 
Die mündliche Prüfung dient dem Nachweis von Transferkompetenzen der Studierenden. In ihr werden 
Verknüpfungen unterschiedlicher Bereiche des gewählten Schwerpunkts untereinander sowie mit der 
Masterarbeit hergestellt. Die mündliche Prüfung soll in der Regel erst nach der Bewertung der Master-
arbeit erfolgen. 

  

5 

Erworbene Kompetenzen: 
Erworbene Kompetenz des Masterkolloquiums ist die Fähigkeit, sich mit Fachvertretern über fachliche 
Inhalte auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen.  
Mit der Masterarbeit erwerben die Studierenden die Fähigkeit, eine begrenzte archäologische Aufga-
benstellung in angemessener Zeit selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und 
die Ergebnisse sachgerecht darzustellen. Diese Kompetenz kann zur Aufnahme eines Promotionsstu-
diengangs befähigen. Durch die mündliche Prüfung wird zudem die Transferkompetenz der Studieren-
den unter Beweis gestellt. 

    

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 
Studierende können abhängig von ihren Betreuern und dem gewählten Studienschwerpunkt Klassische 
Archäologie oder Christliche Archäologie zwischen den angebotenen Masterkolloquien wählen.  

   

7 
Leistungsüberprüfung: 
[  ] Modulabschlussprüfung (MAP)    [  ] Modulprüfung (MP)    [x]  Modulteilprüfungen (MTP) 

  

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung9 
Dauer bzw.  
Umfang 

Gewichtung für die 
Modulnote in % 

Masterarbeit 
5 Monate Bearbei-
tungs-zeit; 60-90 
Seiten 

80 

Mündliche Prüfung 30 min. 20 

  

9 Entfällt bei Modulabschlussprüfung 
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9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art; Anbindung an Lehrveranstaltung Dauer bzw. Um-

fang 

Referat; Masterkolloquium ca. 45 min. 
  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abge-
schlossen wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

  

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

30 % 
  

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Nachweislicher Erwerb von 60 LP. Altgriechischkenntnisse im Umfang des Graecums müssen bis zur 
Anmeldung der Masterarbeit nachgewiesen und der Nachweis dem/der Erstprüfer/in vorgelegt werden.  

  

13 

Anwesenheit: 
Im Masterkolloquium besteht keine Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird jedoch dringend emp-
fohlen, da die Studierenden sich die Lehrinhalte nicht selbständig aneignen können. Behandelt werden 
verschiedene Denkmälergattungen, mitunter an Originalen, Abgüssen und Modellen. Kenntnisse über 
diese Objekte können nicht im Selbststudium erworben werden, da die kritische Analyse der Denkmä-
ler sowie des aktuellen Stands der Forschungsmeinung interaktiv erarbeitet und im Plenum diskutiert 
werden muss. Zudem stellen die Dozierenden auch neu konzipierte Fragestellungen zur Diskussion und 
präsentieren die Ergebnisse eigener, oftmals noch unpublizierter Forschung. 

  

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  
- 

   

15 
Modulbeauftragte/r: Zuständiger Fachbereich: 
Prof. Dr. D. Salzmann / Prof. Dr. M. Söldner / Prof. 
Dr. D. Korol 

FB 08 – Geschichte/Philosophie 
   

16 
Sonstiges: 

- 
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Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den Masterstudiengang Geschichte 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 24.04.2015 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 
vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 
erlassen: 
 

 

Inhaltsverzeichnis: 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 
§ 3 Zugangsvoraussetzungen 
§ 4 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang  
§ 5 Zulassung ohne Auswahlverfahren 
§ 6 Auswahlkommission 
§ 7 Auswahlverfahren 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 
§ 8 Abschluss des Verfahrens 
§ 9 Täuschung 
§ 10 Inkrafttreten 
 

 

 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Geschichte an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
 

 
§ 2 

Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) 1Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 
Winter- bzw. Sommersemesters statt. 2Die Frist zur Stellung des Antrags richtet sich nach 
der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (VergabeVO 

397



NRW) und der Satzung zur Regelung zulassungsrechtlicher Fragen in der Westfälischen 
Wilhelms-Universität. 3Die Bewerbung erfolgt über das elektronische Bewerbungsportal der 
Westfälischen Wilhelms Universität. 4Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewer-
bungsunterlagen einreichen bzw. hochladen: 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-
gangsberechtigung. 

2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-
mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 
gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 
mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkten) 
eingegangen sind. Wird kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt 
vorläufig das Transcript of Records. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im 
Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Tabellarischer Lebenslauf. 

4. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-
cords). 

5. Ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 
Studium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder an-
dere relevante Zusatzqualifikationen). 

6. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 
§ 7 Absatz 2 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 
(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. 2Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 
 
 
 

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Geschichte ist neben den allge-
meinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fachlich einschlägi-
gen bzw. fachlich vergleichbaren Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 
Semestern, das mit einem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss 
(Diplom, Staatsexamen etc.) mit einer Fachnote von mindestens 2,5 an einer deutschen 
oder ausländischen Hochschule beendet worden ist oder die Bewerberin/der Bewerber zu 
den besten 40 % ihres/seines Jahrgangs gehört. 2Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 
ist ein Studium im Studiengang/in den Studiengängen Geschichte, Alte Geschichte, Mittel-
alterliche Geschichte, Neuere und Neueste Geschichte, Osteuropäische Geschichte, Histo-
rische Hilfswissenschaften, Lateinamerika Studien, Außereuropäische Geschichte, Ameri-
kanische Kulturgeschichte. 3Fachlich vergleichbar ist ein Studium in Studiengängen, die 
nicht unter Satz 2 fallen, jedoch ebenfalls als geschichtswissenschaftliche Studiengänge 
zu qualifizieren sind. 4In dem fachlich einschlägigen bzw. dem fachlich vergleichbaren 
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Studiengang muss der Anteil an geschichtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen bezo-
gen auf den Gesamtstudiengang mindestens 40% betragen. 5Bei Zweifeln über die Gleich-
wertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes wird ein 
Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der Kultusminister der Bundesrepub-
lik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse eingeholt. 

 
(2) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 
Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-
nissen der deutschen Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-
Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht 
erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 

 
(3) Eine Bewerberin/Ein Bewerber hat keinen Zugang zum Masterstudiengang Geschichte, 

wenn sie/er eine Prüfungsleistung im Rahmen eines Zusatzmoduls im Bachelorstudium 
Geschichte bzw. ein Modul in einem unter § 3 Abs. 1 genannten Studiengang endgültig 
nicht bestanden hat und es sich bei dem Modul um eines solches handelte, das im Mas-
terstudium als Pflichtmodul zu studieren ist oder um ein Wahlpflichtmodul, an dessen Stel-
le kein anderes Modul mehr erfolgreich absolviert werden kann. 

 
 

§ 4 
Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des Fachbereichs Geschichte/Philosophie oder ein von ihr/ihm 
beauftragtes hauptamtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag 
einzureichenden Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zu-
gangsvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt. 

 
(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, 

wenn das vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2) eine den Anforderungen an die Ab-
schlussnote gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenen-
falls aus dem Transcript of Records eine solche Note errechnen lässt. 

 
(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 
 
 
 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 

 

§ 5  
Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Geschichte zulassungsfrei oder übersteigt die Zahl der Bewerberin-
nen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im Rahmen einer Zulassungs-
beschränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die zugangsberechtigten Be-
werberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 
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§ 6 
Auswahlkommission 

(1) Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten 
Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Geschichte die Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Studienplätze, so wird vom Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschich-
te/Philosophie eine Auswahlkommission aus hauptamtlichen Mitgliedern des Fachbe-
reichs für die Durchführung des Zulassungsverfahrens gebildet. 

 
(2) 1Die Auswahlkommission besteht aus 3 Professorinnen/Professoren und einer/einem wis-

senschaftlichen Mitarbeiter/in. 2Für alle Mitglieder der Auswahlkommission mit Ausnahme 
der/des Vorsitzenden und ihrer/seiner Stellvertretung wird eine Stellvertreterin/ein Stell-
vertreter bestellt. 3Die Amtszeit der Mitglieder der Auswahlkommission beträgt ein Jahr. 
4Wiederwahl ist zulässig. 

 
(3) 1Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. 2Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die 
Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 

 
(4) 1Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. 2Die Mitglieder der Auswahl-

kommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
 
(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
 

 
§ 7 

Auswahlverfahren 

(1) 1Es wird aufgrund der im Zeugnis nach § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesenen Noten eine 
Rangliste gebildet. 2Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert 
zu den vorhandenen Studienplätzen zugelassen. 3Bei Ranggleichheit entscheidet das Los 
über die Platzierung auf der Rangliste. 

 
(2) 1Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 
Vergabeverordnung NRW zu vergeben. 2Über die Rangfolge wird durch den Grad der außer-
gewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 

 

 

 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

 

§ 8 
Abschluss des Verfahrens 

(1) 1Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 
Masterstudiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studien-
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platzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor be-
kanntgegeben. 2Im Falle des § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber 
die Zulassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 
im Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 
(2) 1Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rek-

torin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob 
die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. 2Lehnt die Bewerberin/der Be-
werber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächst-
platzierten zugewiesen. 3Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahme-
frist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 

(3) 1Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rekto-
rin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-
raussetzungen erfüllt wurden. 2Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die Zugangsvo-
raussetzungen erfüllt, wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die Zahl der 
vergebenen Studienplätze informiert. 3Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 

(4) 1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 
wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-
schreibung fristgemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 
 

§ 9 
Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 
oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht bzw. hochgeladen 
und wird diese Tatsache erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückge-
nommen. 2Die Rücknahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 

(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Entscheidung 
ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die „Zugangs- und Zulassungsordnung für den Mas-

terstudiengang Geschichte vom 27.06.2011“ (AB Uni 2011/16, S. 1148 ff.) außer Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Geschich-
te/Philosophie (Fachbereich 08) vom 13.04.2015. 
 

Münster, den 24.04.2015      Die Rektorin 

 

         Prof. Dr. Ursula Nelles 

 

 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntma-
chung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB 
Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 

Münster, den 24.04.2015      Die Rektorin 

 

Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zugangs- und Zulassungsordnung  
für den Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie  

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
vom 24.04.2015 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes 
vom 16.09.2015 (GV. NRW. S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung 
erlassen: 
 

 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Termine, Fristen, Unterlagen  

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang  

§ 5 Zulassung ohne Auswahlverfahren 

§ 6 Auswahlkommission 

§ 7 Auswahlverfahren 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 8 Abschluss des Verfahrens 

§ 9 Täuschung 

§ 10 Inkrafttreten 

 

 

§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Klassische und 
Christliche Archäologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
 
 

§ 2 
Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) 1Das Zugangs- und Zulassungsverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des 
Winter- bzw. Sommersemesters statt. 2Der Antrag auf Zulassung ist für das Wintersemester 
bis zum 15.07. (von Bewerberinnen/Bewerbern aus Nicht Nicht-EU-Staaten bis zum 31.05.) 
und für das Sommersemester bis zum 15.01. eines Jahres (von Bewerberinnen/Bewerbern 

403



aus Nicht-EU-Staaten bis zum 30.11. des Vorjahres) beim Studierendensekretariat der 
Westfälischen Wilhelms-Universität zu stellen. 3Die Fristen zur Stellung des Antrags richten 
sich nach der Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen 
(VergabeVO NRW) und der Satzung zur Regelung zulassungsrechtlicher Fragen in der West-
fälischen Wilhelms-Universität. 4Die Bewerberin/der Bewerber muss folgende Bewer-
bungsunterlagen einreichen: 

 
1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzu-

gangsberechtigung. 
2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses ge-

mäß § 3 Absatz 1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis 
gemäß § 3 Absatz 1 vor, so muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das 
mindestens die Noten der ersten fünf Semester (mindestens 120 Leistungspunkte) 
eingegangen sind. Wird kein vorläufiges Zeugnis von der Hochschule erstellt, genügt 
vorläufig das Transcript of Records. Das Abschlusszeugnis gemäß § 3 Absatz 1 ist im 
Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Absatz 2 und 3. 
4. Tabellarischer Lebenslauf. 
5. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Re-

cords). 
6. Eine längere einschlägige schriftliche Arbeit, vorzugsweise die BA-Arbeit 
7. Ggf. weitere Unterlagen, in denen die Eignung und Motivation für das angestrebte 

Studium dargelegt werden (z.B. Arbeitszeugnisse, Nachweise über Praktika oder an-
dere relevante Zusatzqualifikationen). 

8. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation im Sinne des 
§ 7 Absatz 6 belegen (z.B. Behindertenausweis). 

 
(2) 1Der Antrag auf Zulassung ist abzulehnen, wenn er nicht fristgerecht eingeht. 2Der Antrag 

kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen gemäß Absatz 1 unvollständig sind. 
 
 
 

1. Abschnitt: Zugang zum Masterstudiengang 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäo-
logie ist neben den allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung 
eines fachlich einschlägigen Studiums mit einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Se-
mestern, das mit einem Bachelor oder einem anderen berufsqualifizierenden Abschluss 
(Diplom, Staatsexamen etc.) mit einer Abschlussnote von mindestens 2,5 beendet worden 
ist oder die Bewerberin/der Bewerber zu den besten 40 % ihres/seines Jahrgangs gehört. 
2Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium im Studiengang/in den Studien-
gängen „Klassische und Christliche Archäologie“, „Antike Kulturen“, „Klassische Archäolo-
gie“ oder in vergleichbaren Studiengängen an einer deutschen oder ausländischen Hoch-
schule. 3Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungs-
bereiches des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz 
der Kultusminister der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Ab-
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schlüsse eingeholt. 4Die Einschreibung ist zu verweigern, wenn die Bewerberin/der Bewer-
ber im Studiengang Klassische und Christliche Archäologie oder einem vergleichbaren 
Studiengang eine Hochschulprüfung oder Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat. 

 
(2) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer 

deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der 
Nachweis von für die aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kennt-
nissen der deutschen Sprache. 2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-
Prüfungsordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht 
erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren Muttersprache Deutsch ist. 
 

(3) 1Zugangsvoraussetzung sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums. 2Sie müssen zu 
Beginn des Studiums nachgewiesen werden. 2Dringend empfohlen sind zudem Englisch-
kenntnisse sowie Kenntnisse einer weiteren modernen Fremdsprache. 

 
 

§ 4 
Feststellung der Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Dekanin/Der Dekan des Fachbereichs Geschichte/Philosophie oder ein von ihr/ihm 
beauftragtes hauptamtliches Mitglied des Fachbereichs stellt anhand der mit dem Antrag 
einzureichenden Unterlagen und Zeugnisse fest, ob die Bewerberin/der Bewerber die Zu-
gangsvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt. 
 

(2) Liegt im Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vor, ist es ausreichend, 
wenn das vorläufige Zeugnis (§ 2 Absatz 1 Nr. 2) eine den Anforderungen an die Ab-
schlussnote gemäß § 3 Absatz 1 entsprechende Note ausweist oder sich gegebenenfalls 
aus dem Transcript of Records eine solche Note errechnen lässt. 

 
(3) Sofern die Zugangsvoraussetzungen bei einer Bewerberin/einem Bewerber als nicht erfüllt 

betrachtet werden, sind die Gründe zu dokumentieren. 
 
 
 

2. Abschnitt: Zulassung zum Masterstudiengang 
 

§ 5  
Zulassung ohne Auswahlverfahren 

Ist der Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie zulassungsfrei oder übersteigt 
die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, nicht die im 
Rahmen einer Zulassungsbeschränkung bestehende Anzahl an Studienplätzen, so werden die 
zugangsberechtigten Bewerberinnen/Bewerber ohne weitere Prüfung zugelassen. 
 
 

§ 6 
Auswahlkommission 

(1) Besteht eine Zulassungsbeschränkung und übersteigt die Anzahl der zugangsberechtigten 
Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäolo-
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gie die Anzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze, so wird vom Fachbereichsrat 
des Fachbereichs Geschichte/Philosophie (Fachbereich 08) eine Auswahlkommission aus 
hauptamtlichen Mitgliedern des Fachbereichs für die Durchführung des Zulassungsverfah-
rens gebildet. 
 

(2) 1Die Auswahlkommission besteht aus zwei Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrerin-
nen/Hochschullehrer und einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter. 2Die Mitglieder der Auswahlkommission wählen aus der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen/Hochschullehrer die Vorsitzende/den Vorsitzenden und ihre/seine Stell-
vertretung. 3Für das Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeiter wird eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter bestellt. 4Die Amtszeit der Mit-
glieder der Auswahlkommission beträgt ein Jahr. 5Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 
(3) 1Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder, darunter 

die/der Vorsitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. 2Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die 
Stimme der Stellvertreterin/des Stellvertreters. 

 
(4) 1Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. 2Die Mitglieder der Auswahl-

kommission unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
 
(5) Über die Prüfung und Beratung der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
 
 

§ 7 
Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 
 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit 50 % gewichtet. 
Dazu wird die Note gemäß Absatz 3 mit einem Punktwert zwischen 10 und 40 verse-
hen und sodann mit dem Faktor 0,5 multipliziert. 

 
2. Die Note des im Bachelorstudium bzw. in einem gleichwertigen Studium studierten 

Schwerpunkts oder Faches Klassische Archäologie wird mit 30 % gewichtet. Dazu 
wird die Note gemäß Absatz 3 mit einem Punktwert zwischen 10 und 40 versehen 
und sodann mit dem Faktor 0,3 multipliziert. 

 
3. Weitere für den Masterstudiengang Klassische und Christliche Archäologie an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität einschlägige Qualifikationen werden mit 20 % 
gewichtet. Dabei werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 

a) berufs- oder forschungsrelevante Praktika mit bis zu 10 Punkten, 
b) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 10 Punkten, 
c) eine besondere Motivation für das angestrebte Studium mit bis zu 10 

Punkten und  
d) oder sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 10 Punkten  

versehen. Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines 
oder mehrere der oben genannten Kriterien bis zu 20 Punkte vergeben werden, wo-

406



bei die Gesamtpunktzahl von 40 nicht überschritten werden darf. Die Summe der 
insgesamt vergebenen Punkte wird mit dem Faktor 0,2 multipliziert. 

 
(2) Ergibt sich Klärungsbedarf in Bezug auf mögliche Qualifikationsmerkmale, gibt die Aus-

wahlkommission der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zur Erläuterung in einem per-
sönlichen Gespräch. 
 

(3) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema 
zu verwenden: 

 
Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
 
(4) 1Die mit dem jeweiligen Faktor multiplizierten Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. 

2Aufgrund der so ermittelten Werte wird eine Rangliste erstellt. 
 

(5) 1Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 
Studienplätzen zugelassen. 2Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 
auf der Rangliste. 

 
(6) 1Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 
Vergabeverordnung NRW zu vergeben. 2Über die Rangfolge wird durch den Grad der außer-
gewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 

 
 
 

3. Abschnitt: Schlussvorschriften 
 

§ 8 
Abschluss des Verfahrens 

(1) 1Erfüllt eine Bewerberin/ein Bewerber die Zugangsvoraussetzungen und wird sie/er zum 
Masterstudiengang zugelassen, so wird ihr/ihm dies und die Zuweisung eines Studien-
platzes unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens durch die Rektorin/den Rektor be-
kanntgegeben. 2Im Falle des § 2 Absatz 1 Nr. 2 wird der Bewerberin/dem Bewerber die Zu-
lassung unter dem Vorbehalt bekanntgegeben, dass das Zeugnis gemäß § 3 Absatz 1 im 
Zeitpunkt der Einschreibung vorgelegt wird. 

 
(2) 1Sofern auf Grund einer Rangliste zum Masterstudiengang zugelassen wurde, setzt die Rek-

torin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist für die Abgabe der Erklärung, ob 
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die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. 2Lehnt die Bewerberin/der Be-
werber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rangliste Nächst-
platzierten zugewiesen. 3Versäumt die Bewerberin/der Bewerber innerhalb der Annahme-
frist die Erklärung gemäß Satz 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 
(3) 1Wird eine Bewerberin/ein Bewerber nicht zum Studium zugelassen, so gibt die Rekto-

rin/der Rektor ihr/ihm dies bekannt und erteilt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-
raussetzungen erfüllt wurden. 2Wurden von der Bewerberin/dem Bewerber die Zugangsvo-
raussetzungen erfüllt, wird auch über die Platzierung auf der Rangliste sowie die Zahl der 
vergebenen Studienplätze informiert. 3Die Ablehnung ist zu begründen und mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
(4) 1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, 

wenn die Zulassung dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Ein-
schreibung fristgemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibungsordnung der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 

 
 

§ 9 
Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber in dem Zugangs- bzw. Zulassungsverfahren getäuscht 
oder falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 2 und § 3 eingereicht und wird diese Tatsa-
che erst nach der Zulassung bekannt, wird die Zulassung zurückgenommen. 2Die Rück-
nahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekanntgabe möglich. 

 
(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich mitzuteilen, 

zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Entscheidung 
ist der Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 
 

§ 10  
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Ordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung für den Master-

studiengang Klassische Archäologie vom 9.11.2011 (AB Uni 2011/33, S. 2525 ff.) außer 
Kraft. 
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Geschich-
te/Philosophie (Fachbereich 08) vom 13.04.2015. 
 
Münster, den 24.04.2015      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 
 
 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die 
Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von 
Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), 
hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24.04.2015      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang Psychologie 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 24.04.2015 

 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 49 Abs. 6, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 
(GV. NRW. S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Auswahlkommission 

§ 3 Zugangsvoraussetzungen 

§ 4 Termine, Fristen und Unterlagen 

§ 5 Zulassungsverfahren 

§ 6 Abschluss des Zulassungsverfahrens 

§ 7 Vergabe von Studienplätzen in verschiedenen Schwerpunkten 

§ 8 Täuschung 

§ 9 Inkrafttreten 

 

 

§ 1 
Anwendungsbereich 

1Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Psychologie an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität Münster. 2Sie regelt zudem die Vergabe von Studienplätzen in verschiedenen 
Schwerpunkten bei begrenzter Teilnehmerzahl an die zugelassenen Bewerberinnen/Bewerber. 
 
 

§ 2 
Auswahlkommission 

(1) Für die Durchführung des Zulassungsverfahrens zum Masterstudiengang Psychologie wählt der 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaft (Fachbereich 07) eine Aus-
wahlkommission aus Mitgliedern des Fachbereichs. 

 
(2) Die Auswahlkommission besteht aus vier Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen, zwei akademi-

schen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und einer bzw. einem Studierenden aus dem Masterstudien-
gang oder dem Diplomstudiengang im Hauptstudium. 

 
(3) Für alle Mitglieder der Auswahlkommission wird je eine/ein Stellvertretende/Stellvertreter bestellt. 
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(4) Die Auswahlkommission wählt eine/einen Vorsitzende/Vorsitzenden und eine/einen Stellvertrete-
rin/Stellvertreter der/des Vorsitzenden/Vorsitzendes aus der Gruppe der der Kommission angehö-
renden Hochschullehrer/Hochschullehrerinnen. 

 
(5) 1Die Amtszeit der Mitglieder der Auswahlkommission beträgt ein Jahr. 2Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
(6) 1Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 Mitglieder, darunter die/der Vor-

sitzende oder ihre/seine Stellvertretung, anwesend sind. 2Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der/des Vorsitzenden oder bei ihrer/seiner Abwesenheit die Stimme der Stellvertrete-
rin/des Stellvertreters. 

 
(7) 1Die Sitzungen der Auswahlkommission sind nichtöffentlich. 2Die Mitglieder der Auswahlkommissi-

on unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
 
(8) Über die Prüfungen und Beratungen der Auswahlkommission wird eine Niederschrift angefertigt. 
 
 

§ 3 
Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Psychologie ist neben den allgemeinen 
Voraussetzungen für die Einschreibung die Absolvierung eines fachlich einschlägigen Studiums mit 
einer Regelstudienzeit von mindestens 6 Semestern, das mit einem Bachelor of Science (B. Sc.) 
oder einem vergleichbaren berufsqualifizierenden Abschluss erfolgreich beendet worden ist. 
2Fachlich einschlägig im Sinne von Satz 1 ist ein Studium an einer deutschen oder ausländischen 
Hochschule, welches mit einer Mindestnote von 3,0 abgeschlossen worden ist und folgende Kriteri-
en erfüllt: 

1. mind. 120 Leistungspunkte (LP) in Psychologie 
2. Prüfungsleistung in Methodenlehre oder Statistik (mindestens 5 LP) 
3. Prüfungsleistung in psychologischer Diagnostik (mindestens 5 LP)  
4. jeweils mindestens eine Prüfungsleistung in vier der folgenden Grundlagenfächer (Allgemeine 

Psychologie I und II, Biologische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Differentielle und 
Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie; mindestens 5 LP je Grundlagenfach); in den 
genannten Grundlagenfächern müssen insgesamt mindestens 30 LP nachgewiesen werden, 

5. Prüfungsleistungen in zwei Anwendungsfächern (z.B. Arbeits- und Organisationspsychologie, 
Klinische Psychologie, Pädagogische Psychologie; mindestens 8 LP je Anwendungsfach). 

3Die nach Satz 2 Nrn. 1 bis 5 geforderten Leistungen müssen im Rahmen des Curriculums des fach-
lich einschlägigen Studiengangs absolviert worden sein und Eingang in die Abschlussnote gefunden 
haben. 4Bei Zweifeln über die Gleichwertigkeit von Abschlüssen außerhalb des Geltungsbereiches 
des Grundgesetzes wird ein Gutachten des Sekretariats der ständigen Konferenz der Kultusminister 
der Bundesrepublik Deutschland über die Gleichwertigkeit der Abschlüsse eingeholt. 

 
(2) 1Für Bewerberinnen/Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht an einer deutschspra-

chigen Einrichtung erworben haben, ist weitere Zugangsvoraussetzung der Nachweis von für die ak-
tive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen ausreichenden Kenntnissen der deutschen Sprache. 
2Der Nachweis wird gemäß den Bestimmungen der DSH-Prüfungsordnung der Westfälischen Wil-
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helms-Universität erbracht. 3Der Nachweis ist nicht erforderlich für Bewerberinnen/Bewerber, deren 
Muttersprache Deutsch ist. 

 
 

§ 4 
Termine, Fristen und Unterlagen 

(1) 1Das Zulassungs- und Auswahlverfahren findet jeweils vor Beginn der Vorlesungszeit des Winterse-
mesters statt. 2Der Antrag auf Zulassung ist beim Studierendensekretariat der Westfälischen Wil-
helms-Universität zu stellen. 3Die Frist zur Stellung des Antrags richtet sich nach der Verordnung 
über die Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (VergabeVO NRW) und der Satzung zur 
Regelung zulassungsrechtlicher Fragen in der Westfälischen Wilhelms-Universität. 4Die Bewerbung 
erfolgt über das elektronische Bewerbungsportal der Westfälischen Wilhelms-Universität. 5Die Be-
werberin/der Bewerber muss folgende Bewerbungsunterlagen hochladen: 

1. Nachweis der Allgemeinen oder einer einschlägig fachgebundenen Hochschulzugangsberech-
tigung. 

2. Nachweise über das Vorliegen eines ersten berufsqualifizierenden Abschlusses gem. § 3 Abs. 
1. Liegt zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis gem. § 3 Abs. 1 vor, so 
muss ein vorläufiges Zeugnis eingereicht werden, in das Noten der ersten fünf Semester ein-
gegangen sind. Diesem sollte die vorläufige Bachelornote zu entnehmen sein. Sofern insge-
samt weniger als 140 LP nachgewiesen werden, dürfen diese nur aufgrund noch nicht endgül-
tig absolvierter Praktika bzw. Bachelorarbeit fehlen. Das Abschlusszeugnis gem. § 3 Abs. 1 ist 
im Falle der Zulassung bei der Einschreibung vorzulegen. 

3. Ggf. Nachweise über ausreichende Sprachkenntnisse gemäß § 3 Abs. 2. 
4. Nachweis über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (z.B. Transcript of Records). 
5. Eine Erklärung darüber, welche/r Schwerpunkte im M. Sc. angestrebt wird/werden. Es können 

bis zu zwei Schwerpunkte unter Angabe einer Präferenzreihung genannt werden. 
6. Eine Erklärung darüber, ob der Studienplatz auch angenommen wird, wenn die Zulassung zum 

M. Sc. Psychologie mit einem nicht präferierten Schwerpunkt erfolgt. 
7. Ggf. weitere Unterlagen, die für die Vergabe von Studienplätzen in den Schwerpunkten rele-

vant sind. 
8. Ggf. Unterlagen, die das Vorliegen einer besonderen Härtefallsituation belegen, (z.B. Behin-

dertenausweis). 
 
(2) 1Die Zulassung ist abzulehnen, wenn die Bewerberin/der Bewerber die Unterlagen nach Absatz 1 

nicht rechtzeitig eingereicht hat. 2Die Zulassung kann abgelehnt werden, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig sind. 

 
 

§ 5 
Zulassungsverfahren 

(1) Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber für den Masterstudiengang Psychologie, die die 
Zugangsvoraussetzungen nach § 3 Abs. 1 und 2 erfüllen, die Zahl der für den Studiengang zur Ver-
fügung stehenden Studienplätze, so wird eine Auswahl nach der Abschlussnote im Studiengang 
nach § 3 Abs. 1 vorgenommen. 
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(2) Abschlussnoten ausländischer Bewerber/innen werden nach der modifizierten bayerischen Formel 
umgerechnet. 

 
(3) 1Es wird eine Rangreihe anhand der Abschlussnote nach § 3 Abs. 1 gebildet. 2Die Abschlussnote 

wird bis zur ersten Nachkommastelle berücksichtigt. 3Bei Notengleichheit entscheidet das Los über 
die Platzierung auf der Rangliste. 

 
(4) 12 % der vorhandenen Studienplätze werden an geeignete Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer 

Härtefallregelung vergeben. 2Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der eigenen Person lie-
gende besondere soziale oder familiäre Gründe die bevorzugte Aufnahme rechtfertigen. 3Wurden im 
Verfahren nach Absatz 1 bis 3 weniger als 2 % der Studienplätze an Bewerberinnen/Bewerber ver-
geben, bei denen eine außergewöhnliche Härte vorliegt, so werden bis zum Erreichen dieser Quote 
weitere zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber zugelassen. 4Über die Rangfolge wird durch 
den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los. 

 
 

§ 6 
Abschluss des Zulassungsverfahrens 

(1) 1Wird eine Bewerberin/ein Bewerber zum Masterstudiengang Psychologie an der Westfälischen Wil-
helms-Universität zugelassen, so erhält sie/er unverzüglich nach Beendigung des Verfahrens einen 
Bescheid. 2Dieser enthält neben der Zuweisung eines Studienplatzes auch die Zuteilung eines 
Schwerpunkts gemäß § 7. 3Den Bescheid erstellt die Rektorin/der Rektor. 4Im Falle des § 4 Abs. 1 
Satz 5 Nr. 2 (vorläufiges Zeugnis) erhält die Bewerberin/der Bewerber einen Bescheid, der die Zu-
lassung unter dem Vorbehalt ausspricht, dass das Zeugnis gemäß § 3 Abs. 1 im Zeitpunkt der Ein-
schreibung vorgelegt wird. 

 
(2) 1Im Bescheid gemäß Abs. 1 setzt die Rektorin/der Rektor der Bewerberin/dem Bewerber eine Frist 

für die Abgabe der Erklärung, ob die Bewerberin/der Bewerber den Studienplatz annimmt. 2Lehnt 
die Bewerberin/der Bewerber den angebotenen Studienplatz ab, wird dieser der/dem auf der Rang-
liste Nächstplatzierten (Nachrückrunde) zugewiesen. 3Versäumt die Bewerberin/der Bewerber in-
nerhalb der Annahmefrist die Erklärung gemäß S. 1 abzugeben, gilt dies als Ablehnung. 

 
(3) 1Wird eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber nicht zum Studium zugelassen, so erteilt die 

Rektorin/der Rektor hierüber einen Bescheid. 2Dieser gibt auch darüber Auskunft, ob die Zugangsvo-
raussetzungen erfüllt wurden und nennt ggf. die Rangplatzierung der Bewerberin/des Bewerbers. 
3Der Bescheid ist zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

 
(4) 1Es können mehrere Nachrückrunden im Sinne des Absatzes 2 durchgeführt werden. 2Ab der zweiten 

Nachrückrunde werden die Bewerberinnen/Bewerber elektronisch unter Nennung einer angemesse-
nen Frist aufgefordert zu erklären, ob sie ihre Bewerbung weiterhin aufrechterhalten. 3Die verblei-
benden Studienplätze werden unter den Bewerberinnen/Bewerbern, die diese Erklärung rechtzeitig 
abgeben, per Los vergeben. 

 
(5) 1Eine Einschreibung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster kann nur erfolgen, wenn der 

Bescheid gemäß Abs. 1 dem Studierendensekretariat gemeinsam mit dem Antrag auf Einschreibung 
fristgemäß vorgelegt wird. 2Im Übrigen findet die Einschreibeordnung der Westfälischen Wilhelms-
Universität Münster in der jeweils geltenden Fassung Anwendung. 
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§ 7 
Vergabe von Studienplätzen in verschiedenen Schwerpunkten 

(1) 1Aufgrund der begrenzten Lehrkapazitäten innerhalb der Schwerpunkte des Masterstudiengangs 
Psychologie werden die zugelassenen Bewerberinnen/Bewerber von der Auswahlkommission den 
einzelnen Schwerpunkten zugeteilt. 2Die Präferenzen für max. zwei Schwerpunkte sind von der/dem 
Bewerberin/Bewerber mit der Bewerbung für diesen Masterstudiengang anzugeben (§ 4 Abs. 1 
Nr. 5). 

 
(2) 1Die von der/dem Bewerberin/Bewerber angegeben Präferenzen werden berücksichtigt, solange die 

Kapazitäten der einzelnen Schwerpunkte dies zulassen und sofern die Bewerberin/der Bewerber für 
den/die angestrebten Schwerpunkt(e) folgende Leistungen nachweisen kann: 

1. Schwerpunkt „Klinische Psychologie und Experimentelle Psychopathologie“: Klinische Psy-
chologie (mindestens 8 LP) 

2. Schwerpunkt „Kognitive Neurowissenschaften“: Biologische Psychologie und Allgemeine Psy-
chologie (mindestens 8 LP) 

3. Schwerpunkt „Lernen, Entwicklung und Beratung“: Entwicklungspsychologie oder Pädagogi-
scher Psychologie (mindestens 8 LP) 

4. Schwerpunkt „Personal- und Wirtschaftspsychologie“: Arbeits- und Organisationspsychologie 
(mindestens 8 LP) 

2Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen/Bewerber, die denselben Schwerpunkt anstreben, die für 
diesen Schwerpunkt zur Verfügung stehenden Studienplätze, so erfolgt eine Zuteilung durch Rang-
listen auf Basis eines Losentscheides. 3Bei der Bildung der Ranglisten werden beide Präferenzen der 
Bewerberinnen/Bewerber berücksichtigt. 4Kann eine Bewerberin/ein Bewerber nicht dem gewünsch-
ten Schwerpunkt zugewiesen werden, so erfolgt eine Zuweisung zu einem anderen Schwerpunkt 
nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission. 

 
(3) Ein Wechsel in einen anderen Schwerpunkt nach der Zulassung ist im Rahmen der Lehrkapazität 

möglich. 
 
(4) Gibt eine/ein Bewerber/in bei der Bewerbung keinen Schwerpunkt an, wird er/sie per Los auf einen 

der Schwerpunkte verteilt. 
 
 

§ 8 
Täuschung 

(1) 1Hat eine Bewerberin/ein Bewerber über das Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen getäuscht oder 
falsche oder gefälschte Unterlagen nach § 3 und § 4 eingereicht und wird diese Tatsache erst nach 
der Zulassung bekannt, so wird der Bescheid nach § 6 zurückgenommen. 2Hierüber ist das Studie-
rendensekretariat zu informieren. 3Eine Rücknahme ist nur innerhalb von zwei Jahren nach Bekannt-
gabe des Bescheids zulässig. 

 
(2) 1Belastende Entscheidungen sind der Bewerberin/dem Bewerber unverzüglich schriftlich mitzutei-

len, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 2Vor der Entscheidung ist der 
Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zu geben, gehört zu werden. 

 
 

414



§ 9 
Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Zugangs- und Zulassungsordnung tritt die Zugangs- und Zulassungsordnung 

für den Masterstudiengang Psychologie vom 15.05.2012 (AB Uni 2012/18, S. 1819 ff.) außer Kraft. 
 

 

 

 

 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Psychologie und Sportwis-
senschaft (Fachbereich 07) vom 15.04.2015. 

Münster, den 24.04.2015        Die Rektorin 

 
          Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über die Ver-
kündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die Bekanntmachung von Satzun-
gen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkün-
det. 
 
Münster, den 24.04.2015       Die Rektorin 

 
          Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Erste Ordnung zur Änderung der 
Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den konsekutiven Masterstudiengang Lebensmittelchemie  
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 05. Mai 2014 

vom 24. April 2015 
 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 49 Abs. 6 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein- Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW 2014, S. 547) hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Lebensmittelchemie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 05. Mai 2014 (AB 
Uni 18/2014, S. 1198 ff) wird wie folgt geändert:  
 
 
§ 7 erhält folgende neue Fassung:  
 

„§ 7 
Auswahlverfahren 

 
(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 
 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit 50 % 
gewichtet. Dazu wird die Note gemäß Absatz 2 mit einem Punktwert zwischen 20 und 
60 versehen und sodann mit dem Faktor 0,5 multipliziert. 
 

2. Weitere für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität einschlägige studentische Qualifikationen werden mit 40% 
gewichtet. Dabei werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 
für belegte lebensmittelchemische Qualifikationen, Erfahrungen, Kenntnisse, 
Tätigkeiten und Praktika im lebensmittelchemischen Bereich, insbesondere 
Studienleistungen bis zu 20 Punkte vergeben. Die Summe der vergebenen Punkte 
wird mit dem Faktor 0,4 multipliziert. 
 

3. Weitere für den Masterstudiengang Lebensmittelchemie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität einschlägige Qualifikationen werden mit 10 % gewichtet. Dabei 
werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 

a) forschungsrelevante Praktika außerhalb des Curriculums mit bis zu 5 
Punkten, 

b) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 5 Punkten, 
c) eine besondere Motivation für das angestrebte Studium mit bis zu 5 

Punkten und  
d) oder sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 5 Punkten  

versehen. Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines 
oder mehrere der oben genannten Kriterien bis zu 10 Punkte vergeben werden, wobei 
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die Gesamtpunktzahl von 20 nicht überschritten werden darf. Die Summe der 
vergebenen Punkte wird mit dem Faktor 0,1 multipliziert. 
 

(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema 
zu verwenden: 

 
Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 

 
 
(3) Die mit dem jeweiligen Faktor multiplizierten Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. 

Aufgrund der so ermittelten Werte wird eine Rangliste erstellt. 
 

(4) Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 
Studienplätzen zugelassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 
auf der Rangliste. 

 
(5) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 
Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der 
außergewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los.“ 

 
 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt erstmals für 
den Zugang und die Zulassung zum Wintersemester 2015/16. 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 08. April 2015. 
 
Münster, den 24. April 2015   Die Rektorin 

    
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24. April 2015   Die Rektorin 

    
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Erste Ordnung zur Änderung der 
Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den konsekutiven Masterstudiengang Arzneimittelwissenschaften 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 11. Mai 2011 

vom 24. April 2015 
 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 49 Abs. 6 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein- Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW 2014, S. 547) hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 

Artikel I 
 
Die Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Arzneimittelwissenschaften an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 11. Mai 2011 
(AB Uni 10/2011, S. 662 ff) wird wie folgt geändert:  
 
 
§ 6 erhält folgende neue Fassung:  
 

„§ 6 
Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 
 

1. Die im Zeugnis oder im vorläufigen Nachweis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 
ausgewiesene Note wird mit einem Punktwert zwischen 10 und 40 versehen. 
 

2. Weitere für den Masterstudiengang Arzneimittelwissenschaften an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität einschlägige studentische Qualifikationen werden mit  bis zu 15 
Punkten versehen. Dabei werden nach pflichtgemäßem Ermessen der 
Auswahlkommission  

a)  für ein forschungsorientiertes Erststudium bis zu 10 Punkte, 
b)  für ein fachlich besonders geeignetes Erststudium bis zu 5 Punkte 

vergeben. Werfen die Unterlagen Fragen auf, gibt die Auswahlkommission der 
Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zur Erläuterung. 
 

3. Weitere für den Masterstudiengang Arzneimittelwissenschaften an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität einschlägige Qualifikationen werden mit bis zu 15 Punkten 
versehen. Dabei werden nach pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission  

a) für eine besondere Motivation für das angestrebte Studium bis zu 5 Punkte, 
b) für pharmazeutische Berufserfahrung bis zu 5 Punkte oder 
c) für sonstige pharmazeutische Zusatzqualifikationen bis zu 5 Punkte 

vergeben. Werfen die Unterlagen Fragen auf, gibt die Auswahlkommission der 
Bewerberin/dem Bewerber Gelegenheit zur Erläuterung. Bei besonders herausragenden 
Leistungen können im Einzelfall für eines oder mehrere der oben genannten Kriterien bis 
zu 10 Punkte vergeben werden, wobei die Gesamtpunktzahl von 15 nicht überschritten 
werden darf.  
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(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema zu 
verwenden: 

 
 

Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
 
(3) Die Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. Aufgrund der so ermittelten Werte wird 

eine Rangliste erstellt. 
 

(4) Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 
Studienplätzen zugelassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 
auf der Rangliste. 

 
(5) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 
Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der 
außergewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los.“ 

 
 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt erstmals für 
den Zugang und die Zulassung zum Wintersemester 2015/16. 
 
 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 08. April 2015. 
 
Münster, den 24. April 2015   Die Rektorin 

    
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24. April 2015   Die Rektorin 

    
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
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Erste Ordnung zur Änderung der 
Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung  

für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie  
an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 8. November 2011 

vom 24. April 2015 
 
 

Aufgrund der §§ 2 Absatz 4, 49 Abs. 6 und 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein- Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des 
Hochschulzukunftsgesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW 2014, S. 547) hat die 
Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Neufassung der Zugangs- und Zulassungsordnung für den Masterstudiengang 
Wirtschaftschemie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 8. November 2011 
(AB Uni 38/2011, S. 2875) wird wie folgt geändert:  
 
 
§ 7 enthält folgende neue Fassung:  
 

„§ 7 
Auswahlverfahren 

 
(1) Die Auswahl der Bewerberinnen/der Bewerber wird nach folgenden Kriterien getroffen: 
 

1. Die im Zeugnis gemäß § 2 Absatz 1 Satz 4 Nr. 2 ausgewiesene Note wird mit 67 % 
gewichtet. Dazu wird die Note gemäß Absatz 2 mit einem Punktwert zwischen 10 und 40 
versehen und sodann mit dem Faktor 0,67 multipliziert. 

 
2. weitere für den Masterstudiengang Wirtschaftschemie an der Westfälischen Wilhelms-

Universität einschlägige Qualifikationen werden mit 33 % gewichtet. Dabei werden nach 
pflichtgemäßem Ermessen der Auswahlkommission 

a) berufs- oder forschungsrelevante Praktika mit bis zu 3 Punkten, 
b) einschlägige Berufserfahrungen mit bis zu 3 Punkten, 
c) eine besondere Motivation für das angestrebte Studium mit bis zu 3 Punkten 

und  
d) oder sonstige einschlägige Zusatzqualifikationen mit bis zu 3 Punkten  

versehen. Bei besonders herausragenden Leistungen können im Einzelfall für eines oder 
mehrere der oben genannten Kriterien bis zu 6 Punkte vergeben werden, wobei die 
Gesamtpunktzahl von 12 nicht überschritten werden darf. Die Summe der vergebenen 
Punkte wird mit dem Faktor 0,33 multipliziert. 

 
(2) Bei der Vergabe der Punkte nach Absatz 1 ist, soweit es um Noten geht, folgendes Schema zu 

verwenden: 
 

Note 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 
Punktwert 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 

422



 
Note 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 
Punktwert 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 

 
Note 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 
Punktwert 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

 
 
(3) Die mit dem jeweiligen Faktor multiplizierten Punktzahlen gemäß Absatz 1 werden addiert. 

Aufgrund der so ermittelten Werte wird eine Rangliste erstellt. 
 
(4) Die Bewerberinnen/Bewerber werden beginnend mit dem Höchstwert zu den vorhandenen 

Studienplätzen zugelassen. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über die Platzierung 
auf der Rangliste. 

 
(5) Bis zu 2 % der vorhandenen Studienplätze sind vorab durch das Studierendensekretariat 

an zugangsberechtigte Bewerberinnen/Bewerber im Wege einer Härtefallregelung nach der 
Vergabeverordnung NRW zu vergeben. Über die Rangfolge wird durch den Grad der 
außergewöhnlichen Härte bestimmt; im Zweifel entscheidet das Los.“ 

 
 
 

Artikel II 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie gilt erstmals für 
den Zugang und die Zulassung zum Wintersemester 2015/2016.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs Chemie und 
Pharmazie der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 08. April 2015. 
 
Münster, den 24. April 2015   Die Rektorin 

    
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 8. Februar 1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 24. April 2015   Die Rektorin 

    
   Prof. Dr. Ursula Nelles 
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